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Musikverein Eigeltingen 
lädt ein....!!!! 

Unterhaltung mit den 
Schallberg Musikanten 
Wir, der Musikverein Eigeltingen 
e.V. laden Sie alle zu unserem 
Dämmerschoppen 
 

am 24.09.2021 ab 18.00 Uhr  
am alten Schulhof „unter der 

Linde“ in Eigeltingen, 
  
ein. Wir freuen uns sehr darauf, 
sie begrüßen zu dürfen. Ein Hy-
gienekonzept liegt vor. 
  
Für das leibliche Wohl mit Barbe-
trieb ist bestens gesorgt. Freuen 
Sie sich auf einige gemütliche 
Stunden mit den Schallberg 
Musikanten, die sicher für einen 
stimmungsvollen Abend sorgen. 
  
Bitte beachten Sie, dass der Zu-
tritt nur mit gültigem Nachweis 
der 3G – Regeln (geimpft, gene-
sen oder getestet), möglich ist.  
  
Auf Ihren zahlreichen Besuch 
freut sich der 
Musikverein Eigeltingen e.V. 
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Gemeindeverwaltung  
auf einen Blick
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Rathaus Eigeltingen
Tel.  07774 9322-0
Fax  07774 9322-30
e-Mail:  gemeinde@eigeltingen.de
Internet  www.eigeltingen.de

Sprechstunden des Bürgermeisters:
Mi 16.00 – 18.00 Uhr oder nach
Vereinbarung

Sprechstunden der Verwaltung:
Mo 8.00  – 12.00 13.30 – 15.30
Di 8.00 – 12.00
Mi  13.30 – 18.00
Do 8.00  – 12.00 13.30 – 15.30
Fr 8.00 – 13.00

Sprechstunden Revierleiter Strähle:
Mi  16.00 – 18.00
Weitere Termine nach telefonischer Vereinbarung

Ihre Ansprechpartner
Zentrale Rathaus  07774/9322-0 
Frau Klaus, Sekretariat BM  9322-11 
Herr Fritschi, Bürgermeister  9322-12 
Frau Lütte, Kämmerei  9322-13 
Frau Meineke, Kasse  9322-14 
Frau Lattner, Rechnungswesen,  9322-23 
Herr Beitlich, Grundbuchamt  9322-16 
Frau Federer, Standesamt  9322-17 
Herr Kech, Hauptamt  9322-25 
Frau Eydner, Hauptamt  9322-24 
Frau Fuchs, Frau Fischer, 
Bürgerbüro  9322-19 
Frau Hizar, Steueramt  9322-20 
Herr Strähle, Forst  9322-22 
Herr Strähle, Forst 
(Handy)  0172/6232959 

Bauhof 07774/8104 
Frank Martin, 
Bauhofleiter  0172/6233107 

Wassermeister 
Fuchs, Joachim  07774/922408 
Fuchs, Joachim Handy  0172/7226656 
Fuchs, Joachim privat  07774/1720 

Kindergarten „Löwenzahn“  07774/7693 
Kindergarten.Loewenzahn@t-online.de 

Kindergarten Honstetten  07774/6080 
Kindergarten Heudorf  07465/2738 

Gemeinschaftsschule
Eigeltingen  07774/939690

Tagesmütterverein  
Landkreis Konstanz e. V.
(Di. 10-12 Uhr)  07732/823388-6

Amtliche NACHRICHTEN

Sitzung des Gemeinderats 
am Montag 20.September 2021 um 20:00 Uhr 

in der Krebsbachhalle, Breitleweg 3, Eigeltingen 

Tagesordnung: 

TOP 1: Fragemöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger 

TOP 2: Bekanntgabe der nicht-öffentlich gefassten Beschlüsse  

TOP 3:  Angebot für die Erfassung und Bewertung des Vermögens 
(inkl. der Sonderposten) der Gemeinde Eigeltingen zum Stich-
tag 31.12.2019/01.01.2020 

TOP 4:  Genehmigung der Entgegennahme von Zuwendungen (Spen-
den und Schenkungen) an die Gemeinde 

TOP 5: L194 Beleuchtung Radweg Eigeltingen-Nenzingen 

TOP 6: Baugesuche
 1.  Errichtung einer Werbeanlage
   Gemarkung Eigeltingen, Hauptstraße / Gewann „Breite“ (Weg), 

Flst.-Nr. 3038/1
 2. Erweiterung Lager-Logistik
  Gemarkung Eigeltingen, Unter den Reben 4, Flst.-Nr. 1500
 3. Neubau eines Wohnhauses mit Carport
  Gemarkung Eigeltingen, Gumpenhalde 7a, Flst.-Nr. 198/1
 4. Einbau einer Dachgaupe und eines Tores im Kartoffellage
  Gemarkung Honstetten, Honstetter Straße 4, Flst.-Nr. 3080
 5. Erstellung eines Lagerplatzes
   Gemarkung Heudorf, Gewann „Rorgenwieser Bühl / Haldenhöfe, 

Flst.-Nr. 2788
 6. Neubau einer landwirtschaftlichen Maschinen- und Bergehalle
  Gemarkung Reute, Alemannenstraße 34, Flst.-Nr. 88
 7. Erweiterung Reifenhandel und KFZ-Werkstatt
  Gemarkung Rorgenwies, Hochbuchstraße 1, Flst.-Nr. 233/9
 8. Anbau an das bestehende Wohnhaus und Neubau einer Garage
  Gemarkung Rorgenwies, Glashütter Straße 5, Flst.-Nr. 117/2 

TOP 7: Bekanntgaben des Bürgermeisters 

TOP 8: Anerkennung der öffentlichen Sitzungsniederschriften  

TOP 9: Anfragen aus dem Gemeinderat  

Interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer sind recht herzlich eingeladen. 

Coronabedingt gelten folgende Zugangsmodalitäten für die Sitzung:

•	 Besucher müssen sich an die Coronaregeln halten. Beim Betreten der 
Halle ist eine FFP2-Maske zu tragen, die auch am Sitzplatz nicht abgelegt 
werden darf. Erst nach dem Verlassen der Halle darf die Maske wieder 
abgelegt werden.

•	 Beim Betreten der Halle müssen sich die Besucher namentlich mit Adres-
se und Telefon-Nummer registrieren lassen.

•	 Es steht aufgrund der Größe der Halle nur eine bestimmte Anzahl an Be-
sucherplätzen zur Verfügung.

Freundliche Grüße 
Alois Fritschi,
Bürgermeister



3 | DONNERSTAG, 16. SEPTEMBER 2021 Mitteilungsblatt der Gemeinde Eigeltingen

Wichtige Rufnummern

Bürgermeisteramt Tel. 07774 9322-0
 Fax: 07774 9322-30
Krumme Straße 1, 78253 Eigeltingen
Homepage: www.eigeltingen.de
E-Mail: gemeinde@eigeltingen.de
Bürgermeister Mobil: 0170 8159217
 Privat: 07774 920714
Bauhofleiter Frank Martin
 Mobil: 0172 6233107
Wassermeister Joachim Fuchs
 Mobil: 0172 7226656
Thüga Energienetze GmbH
 Tel. 0800 7750007
E-Werk Aach GmbH (Strom Eigeltingen) 
 Service: 07351 53 2094
EnergieDienst (Strom Honstetten)
 Service: Tel. 07623 921818
 Störung: Tel. 07623 921818
EnBW AG (Strom restliche Gemeinde)
  Tel: 0721 72586-001
Störungsnummer 
Netze BW GmbH   0800 3629-477   
(Stromstörungen Gesamtgemeinde 
außer Honstetten)
Polizei-Notruf 110
Polizei Stockach Tel. 07771 9391-0
Feuerwehr 112
FFW-Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen
 Mobil: 0170 4756403
DRK-Rettungsdienst/Notarzt 112
Mauritius-Apotheke Tel. 9397999
Arzt, Dr. Freibauer Tel. 07774 932900
Arzt, Dr. Kaufmann Tel. 07774 9259210
Ärztliche Leitzentrale Radolfzell
 Tel. 01805 19292350
Zahnarzt, Dr. Tiplic Tel. 07774 6163
Zahnärztlicher Notdienst
 Tel. 0180 3222555-25
Tierarzt, Dr. Szabo & Dr. Meier 
 Tel. 07774/9299609
Giftnotruf Tel. 0761 19240

Redaktionsschluss  
Das Amtsblatt KW 38 erscheint am 
Donnerstag, 23. September 2021 

  
Redaktionsschluss  

Montag, 20. September 2021,  
12:00 Uhr  

Später eingehende Berichte können 
nicht mehr berücksichtigt werden. 

Apotheken-Notdienst 
Die Apotheken-Notdienste sind an allen 
Apotheken veröffentlicht. 
www.aponet.de, Tel.-Nr. 0800/0022833 

Tierärztlicher  
Bereitschaftsdienst: 
Dienstbeginn ist Samstag, 14:00 Uhr 
(vormittags ist der Haustierarzt zu
erreichen) 

Weitere Infos erhalten Sie bei Ihrem 
Tierarzt. 

 

 

Bekanntmachung 

L 194, Neubau eines Radweges zwischen Eigeltingen und Nenzingen 
Auslegung des Planfeststellungsbeschlusses und der genehmigten Planunterlagen 
zur Einsichtnahme 
 
Das Regierungspräsidium Freiburg hat auf Antrag der Straßenbauverwaltung des Landes 
Baden-Württemberg mit Planfeststellungsbeschluss vom 01.09.2021 - Az. 24-0513.2/2.128 
– den o.g. Neubau eines Radweges zwischen Eigeltingen und Nenzingen genehmigt. 
 
Der Planfeststellungsbeschluss mit Rechtsbehelfsbelehrung und eine Fertigung des fest-
gestellten Plans liegen zwei Wochen, und zwar  
 

von Dienstag, dem 21.09.2021 
bis einschließlich Montag, dem 04.10.2021 

im Rathaus Eigeltingen, Krumme Straße 1, 78253 Eigeltingen, Zimmer 8 
während der Öffnungszeiten 

Montag und Donnerstag von 8:00 – 12:00 und 13:30 bis 15:30 Uhr 
Dienstag von 8:00 – 12:00 Uhr 

Mittwoch von 13:30 Uhr – 18:00 Uhr 
Freitag von 8:00 – 13:00 Uhr 

zur Einsicht aus. 

Die ausgelegten Unterlagen können ab Beginn der Auslegung am 21.09.2021 auch auf der 
Internetseite www.rp-freiburg.de unter der Rubrik „Aktuelles“ bzw. auf der Seite 
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/abt2/ref24/planfeststellung/ unter der Rubrik „Stra-
ßen“ eingesehen werden.  

Mit dem Ende dieser Auslegungsfrist gilt der Planfeststellungsbeschluss gegenüber denje-
nigen Betroffenen, die keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. 

Eine Mehrfertigung des Planfeststellungsbeschlusses kann bis zum Ablauf der Rechts-
behelfsfrist von den Betroffenen und von denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, 
schriftlich beim Regierungspräsidium Freiburg, Referat 24, 79083 Freiburg i.Br. angefordert 
werden. 

Der Planfeststellungsbeschluss und die Planunterlagen verbleiben bei der Gemeinde, so 
dass die Einsichtnahme auch nach Ablauf der oben genannten gesetzlichen Auslegungs-
frist möglich ist. 

 
Eigeltingen, den 16. September 2021 Gemeindeverwaltung Eigeltingen 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            gez. Alois Fritschi, Bürgermeister  

Bekanntmachung
L 194, Neubau eines Radweges zwischen Eigeltingen und Nenzingen
Auslegung des Planfeststellungsbeschlusses und der genehmigten Planunterla-
gen zur Einsichtnahme
Das Regierungspräsidium Freiburg hat auf Antrag der Straßenbauverwaltung des 
Landes Baden-Württemberg mit Planfeststellungsbeschluss vom 01.09.2021 - Az. 24-
0513.2/2.128 – den o.g. Neubau eines Radweges zwischen Eigeltingen und Nenzingen 
genehmigt.
Der Planfeststellungsbeschluss mit Rechtsbehelfsbelehrung und eine Fertigung des 
fest-gestellten Plans liegen zwei Wochen, und zwar

von Dienstag, dem 21.09.2021
bis einschließlich Montag, dem 04.10.2021

im Rathaus Eigeltingen, Krumme Straße 1, 78253 Eigeltingen, Zimmer 8
während der Öffnungszeiten

Montag und Donnerstag von 8:00 – 12:00 und 13:30 bis 15:30 Uhr
Dienstag von 8:00 – 12:00 Uhr

Mittwoch von 13:30 Uhr – 18:00 Uhr
Freitag von 8:00 – 13:00 Uhr

zur Einsicht aus.

Die ausgelegten Unterlagen können ab Beginn der Auslegung am 21.09.2021 auch auf 
der Internetseite www.rp-freiburg.de unter der Rubrik „Aktuelles“ bzw. auf der Seite 
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/abt2/ref24/planfeststellung/ unter der Rubrik 
„Stra-ßen“ eingesehen werden.

Mit dem Ende dieser Auslegungsfrist gilt der Planfeststellungsbeschluss gegenüber 
denje-nigen Betroffenen, die keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt.
Eine Mehrfertigung des Planfeststellungsbeschlusses kann bis zum Ablauf der 
Rechts-behelfsfrist von den Betroffenen und von denjenigen, die Einwendungen erho-
ben haben, schriftlich beim Regierungspräsidium Freiburg, Referat 24, 79083 Freiburg 
i.Br. angefordert werden.

Der Planfeststellungsbeschluss und die Planunterlagen verbleiben bei der Gemeinde, 
so dass die Einsichtnahme auch nach Ablauf der oben genannten gesetzlichen Ausle-
gungs-frist möglich ist.

Eigeltingen, den 16. September 2021 Gemeindeverwaltung Eigeltingen

gez. Alois Fritschi, Bürgermeister

RATHAUS Infos

Neue Beisetzungsmöglichkeiten auf dem Friedhof  
Die Nachfrage von Bürger*innen nach pflegeleichten Grabarten ist in den letzten Jah-
ren deutlich gestiegen. Gleichzeitig sind die Sargbestattungen und damit die Nach-
frage nach pflegeintensiven Gräbern stark rückläufig. Die Gemeindeverwaltung über-
arbeitet derzeit ihre Friedhofsatzung und möchte nun prüfen, ob den Bürger*innen 
neue Grabarten angeboten werden können. Diskutiert werden z. Bsp. gärtnergepfleg-
te Gräber/Grabfelder oder Gemeinschaftsgrabfelder, bei denen nicht jedes einzelne 
Grab mit einer Gedenktafel versehen ist, sondern eine zentrale Stele mit Namenstafeln. 

Um das Interesse der Bürger*innen an alternativen Beisetzungsmöglichkeiten besser 
einschätzen zu können, sprechen wir Sie direkt an. 

Wir freuen uns über eine unverbindliche Rückmeldung, wenn grundsätzliches Interes-
se an solchen Gräbern besteht. 

Bitte wenden Sie sich dazu an Frau Federer, Tel.: 07774-932217 oder sehr gerne auch 
per Mail an standesamt@eigeltingen.de. 
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Führerschein-Umtausch 
-> Das müssen Sie wissen: 
Wer noch mit einem grauen oder rosafarbenen Papierführerschein unterwegs ist, muss sich in den nächsten Jahren von ihm trennen. Der 
Umtausch zum Scheckkartenformat ist Pflicht – für die einen früher, für die anderen später. 
  
Hintergrund ist eine EU-Richtlinie, die Deutschland umsetzt. Bis spätestens 19. Januar 2033 müssen alle Führerscheine umgetauscht werden, 
die vor Mitte Januar 2013 ausgestellt worden sind. 
  
Wann Sie umtauschen müssen, können Sie den nachfolgenden Tabellen entnehmen. Entscheidend ist das Geburtsjahr bzw. das Ausstellungs-
jahr des Führerscheindokumentes (nicht das Erteilungsdatum!). Diese Angaben finden Sie in Ihrem aktuellen Führerscheindokument. 
  
Für Führerscheine mit Ausstellungsdatum bis 31. Dezember 1998, ist das Geburtsjahr des Inhabers maßgeblich, (siehe Tabelle 1). 
  
Für Führerscheine,  die ab dem 1. Januar 1999 ausgestellt  worden sind, ist das Ausstellungsjahr maßgeblich,  (siehe Tabelle 2).  
  
Tabelle 1: 
Führerscheine, die bis einschl. 31. Dezember 1998 ausgestellt worden sind: 
  

Geburtsjahr des Fahrerlaubnisinhabers Umtausch erforderlich bis 

vor 1953 *) 19. Januar 2033 

1953 – 1958 19. Januar 2022 

1959 – 1964 19. Januar 2023 

1965 – 1970 19. Januar 2024 

1971 oder später 19. Januar 2025 
  
Tabelle 2: 
Führerscheine, die ab 1. Januar 1999 ausgestellt worden sind: 
  

Ausstellungsjahr des Führerscheines Umtausch erforderlich bis 

1999 – 2001 19. Januar 2026 

2002 – 2004 19. Januar 2027 

2005 – 2007 19. Januar 2028 

2008 19. Januar 2029

2009 19. Januar 2030 

2010 19. Januar 2031 

2011 19. Januar 2032 

2012 – 18.01.2013 19. Januar 2033 
  
*) Fahrerlaubnisinhaber, deren Geburtsjahr vor 1953 liegt, müssen den Führerschein bis zum 19. Januar 2033 umtauschen, unabhängig vom 
Ausstellungsjahr des Führerscheins. 
  
Für den Umtausch sind ein biometrisches Passfoto, der aktuelle Führerschein sowie der Personalausweis oder der Reisepass notwendig. 
Wer sich nicht an die Fristen hält und mit einem alten Führerschein erwischt wird, muss voraussichtlich ein Verwarngeld von 10 € zahlen. 

Gemeinde Eigeltingen 
Landkreis Konstanz 
 
Die Gemeinde Eigeltingen (3.800 EW) hat zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als 

Erzieher/ -in (m/w/d) 
oder andere pädagogische Fachkraft (nach §7 KiTaG) 

(unbefristet, Zeitumfang 80 % - 100 %) 

in der Naturkindergartengruppe unseres kommunalen Kinder-
garten Löwenzahn neu zu besetzen. 

In der Naturgruppe werden bis zu 20 Kinder im Alter von 3 bis 6 
Jahren bei VÖ, naturnah gefordert und gefördert. 
Für die Stelle in der Naturkindergartengruppe im Speziellen, soll-
ten Sie vorzugsweise eine naturpädagogische Eignung sowie ein-

schlägige Berufserfahrung vorweisen können... 
...oder aber bereit dazu sein, sich diese Merkmale anzueignen. 
  
Die Anstellung kann mit einem Zeitumfang zwischen 80 % und 
100 % erfolgen. 
Die Stelle ist unbefristet, die Bezahlung erfolgt entsprechend den 
tariflichen Bestimmungen (Entgeltgruppe S 8A TVöD (SuE)). 
 
Bei Interesse, senden Sie die üblichen Bewerbungsunterlagen bit-
te bis spätestens 03.10.2021 an die Gemeinde Eigeltingen, Per-
sonalamt, Krumme Straße 1, 78253 Eigeltingen oder per Mail an 
steueramt@eigeltingen.de. 

Nähere Auskünfte erteilt unsere Personalsachbearbeiterin Frau Hi-
zar Tel. 07774 9322-20 oder die Leiterin des Kindergarten Löwen-
zahn Frau Preisendörfer Tel. 07774 7693. 
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Offene Impf-Aktionen ohne 
Anmeldung im Landkreis  
Konstanz 
LANDKREIS KONSTANZ – Bei allen öffent-
lichen Impf-Aktionen des Landkreises 
sowohl im Kreisimpfzentrum in Singen 
als auch bei anderen zusätzlichen Ange-
boten im Landkreis werden Impfungen 
grundsätzlich sowohl mit als auch ohne 
Termin ab 12 Jahren angeboten. 

Die Impf-Angebote gelten für Erst-, Zweit- 
und Dritt-Impfungen. Geimpft wird mit 
den Impfstoffen von BioNTech und Moder-
na. Über die Öffnungs zeiten verteilt stehen 
ausreichend Impfdosen zur Verfügung. Bei 
Impfungen im Alter von 12 bis 16 Jahren ist 
die Begleitung einer erziehungsberechtig-
ten Person erforderlich. Ab 16 Jahren kann 
die Impfung alleine und ohne schriftliche 
Einverständniserklärung eines Erziehungs-
berechtigten wahr genommen werden. Eine 
Anmeldung ist nicht nötig. 

Öffnungszeiten Kreisimpfzentrum: 

•	 Montag, Mittwoch und Donnerstag von 7 
bis 14 Uhr

•	 Freitag, Samstag, Sonntag von 11 bis 19 
Uhr

Zusätzliche Impfangebote 

Datum Uhrzeit Ort

18. September 
2021 (Samstag)

15 bis 19 Uhr Moos, Edeka 
Münchow, 
Radolfzeller 
Straße 1

19. September 
2021 (Sonntag)

15 bis 19 Uhr Konstanz, 
Marktstätte 

21. September 
2021 (Dienstag)

10 bis 13.30 
Uhr

Singen, 
Volkshochschule, 
Parkplatz 

  
Wichtiger Hinweis zur Zweitimpfung: 

Der letzte Impftag des Kreisimpf zentrums 
Singen ist am Mittwoch, 22. September 
2021. Folgeimpfungen, die in den Zeitraum 
nach dem 22. September 2021 fallen, sind 
bei den Hausärztinnen und Hausärzten 
wahrzunehmen. 
Für die Terminvereinba rung ist es wichtig, 
dass der Mindestabstand zwischen Erst- und 
Zweit impfung eingehalten wird. Der Termin 
hierfür sollte mindestens zwei Wochen vor 
der fälligen Impfung mit der ärztlichen Pra-
xis vereinbart werden. Nur so kann die Praxis 
die nötigen Impfstoffmengen bestellen und 
die Impfungen sinnvoll planen. 

Wer keine hausärztliche Praxis hat, kann 
auf der Internetseite des Landratsamtes die 
nächstgelegene Arztpraxis finden, um einen 
Zweitimpfungstermin zu vereinbaren: www.
LRAKN.de/coronaimpfung 

Alle aktuellen Termine und Orte der offe-
nen Impfangebote sowie wichtige Infos zur 
Corona-Schutzimpfung gibt es unter www.
LRAKN.de/kiz-info. 

Termin Altmetallsammlung Raithaslach-Münchhöf 
Liebe Musikfreunde und Unterstützer des MV Raithaslach-Münchhöf e.V., 
wir werden unsere jährliche Altmetallsammlung am Samstag, den 18.09.2021,  in den 
Ortschaften Raithaslach und Münchhöf durchführen.

Bitte halten Sie Ihr Altmetall ab 8:00 Uhr am Straßenrand bereit.
Eventuelle Fragen beantwortet unser Vorstand Stefan Maier gerne telefonisch (Tel. 
0175 5962158). 

Im Voraus schon ein herzliches Dankeschön für Ihre Spende! 

Altholzabfuhr am Donnerstag, 23.09.2021 
Das Altholz ist ab 6.00 Uhr am Straßenrand zur Abholung bereitzulegen. 

Zum Altholz gehören: 
Altholz aus dem Innenbereich, Möbel aus Holz und Spanplatten, Gebrauchsgegen-
stände wie beispielsweise Obst- und Versandkisten oder furniertes Holz (Möbel aus 
Küchen, Wohn- und Schlafzimmer).
 
Beachten Sie: 
Die genannten Materialien werden in haushaltüblichen Mengen abgeholt. Bei größe-
ren Mengen aus Umbaumaßnahmen erfolgt keine Entsorgung über die kommunale 
Abfuhr. Das Holz darf nicht länger als 2 m und nicht schwerer als 70 kg sein. 
Holz aus dem Außenbereich (behandelt und unbehandelt), behandeltes Holz mit Far-
be und Lacke (beispielsweise Fensterläden und Außentüren), Holz aus dem Garten 
oder speziellen Bereichen, Baumstämme, Äste und Wurzeln werden nicht mitgenom-
men. Diese müssen selbst bei der Entsorgungsfirma angeliefert werden. 
  
Sperrmüllabfuhr am Freitag, 24.09.2021 
Der Sperrmüll ist ab 6.00 Uhr am Straßenrand zur Abholung bereitzulegen. 
  
Zum Sperrmüll gehören: 
Sperrige Hausratsgegenstände, die aufgrund ihrer Größe (nicht Menge) nicht in den 
Restmüll passen z.B. Matratzen, Koffer, Sofas, Sessel, Ski, Stühle, Teppiche (zusammen-
gerollt und gebunden) Teppichleisten, Zelt (ohne Gestänge), Kunststoff-Wäschekörbe 
u. ä., wobei Einzelteile eine Länge von 1,70 m und ein Gewicht von 70 kg nicht über-
schreiten dürfen. Es werden nur haushaltsübliche Mengen (1 – 2 m³) mitgenommen. 
  
Nicht zum Sperrmüll gehören: 
1. Wieder verwertbare Altstoffe, z. B. Papier, Kartonagen gehören in die Papierton-

nen, Glas gehört in die Glascontainer, Verpackungen mit oder ohne grünen Punkt 
gehören in den gelben Sack.

2. Grünabfälle, z. B. Schnittgut, Gartenabfälle, Rasenschnitt, Laub usw. gehören in die 
Biotonne oder auf ihren Kompost.

3. Sämtliche Teile, die von Bau- bzw. Umbauarbeiten herrühren, wie Holzgebälk, 
Fenster, Türen, Isolierplatten usw.

4. Elektronikschrott, hierzu gehören auch Waschmaschinen, Elektroherde, Fernseher, 
Elektro-Haushaltskleingeräte, werden gesondert abgefahren.

5. Haushaltskühlgeräte werden gesondert abgefahren.
6. Problemmüll, z. B. Farben, Lösungsmittel, Batterien etc. sind zu den Sammelfahr-

zeugen zu bringen.
7. Altholz, z. B. Zimmertüren. Altholz wird gesondert abgefahren.
8. Altmetall (Schrott) wird gesondert abgefahren.
9. Sperrmüll aus Gewerbebetrieben.
10. Autoreifen.
11. Abfälle, die von der Größe in den Restmülleimer passen.
12. Renovierungsmaterial (Fußbodenteppich der verlegt war, Parkett, Laminat)
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Gartenpools – richtig befüllen und nach der Saison leeren 
Die Städte/Gemeinden und Stadtwerke des Hegau-Was-
ser e.V. informieren 

In den Gemeinden und Städten werden wie Gartenpools – 
richtig befüllen und nach der Saison leeren 

Die Städte/Gemeinden und Stadtwerke des Hegau-Was-
ser e.V. informieren 
  
In den Gemeinden und Städten werden wieder vermehrt 
Gartenpools installiert bzw. fit gemacht für die Saison. Diese 
Tendenz hat sich im letzten Jahr fortgesetzt und wird voraus-
sichtlich auch in diesem Jahr weiter zunehmen. Hierzu gibt es 
jedoch einiges zu beachten! Der hiesige Hegau-Wasser e.V., 
eine Vereinigung der wasser versorgenden Städten/Gemein-
den und Stadtwerke des Landkreises Konstanz möchte Sie zu 
dem Thema mit Informationen versorgen. 

Den Pool richtig befüllen: 

Pools werden mit Frischwasser befüllt. Die Befüllung darf 
nicht über einen Gartenwasserzähler erfolgen. Über den Gar-
tenwasserzähler darf nur die Bewässerung des Gartens durch-
geführt werden. Hierbei fallen keine Abwasser gebühren an, 
da dieses Wasser vor Ort versickert und von den Pflanzen 
aufgenommen wird. Poolwasser stellt jedoch Schmutzwasser 
dar, ist in die öffentliche Kanalisation einzuleiten und durch 
die Kläranlage zu reinigen. Demnach sind hierfür Abwasser-
gebühren zu zahlen (s. auch unten). 
Gefüllt werden darf der Pool nur über den Hauswasserzähler. 

Das Poolwasser richtig entsorgen: 

Die einfachste Variante, sprich die Versickerung auf dem eige-
nen Grundstück, ist nicht die Richtige und verboten: Mit der 
Versickerung wird Schmutzwasser unerlaubt in den Unter-
grund und somit in das Grundwasser eingeleitet! Poolwasser 
ist Schmutz wasser und wird nach dem Wasserhaushaltsge-
setz als verändertes Frischwasser eingestuft. Das Frischwasser 
wird durch die Poolbenutzung im häuslichen oder sonstigen 
Bereich verändert, ist somit Schmutzwasser und muss über 
die Kanalisation entsorgt werden. Vielfach wird Poolwasser 
darüber hinaus mit Chemikalien (Chlor) versetzt. Auch wenn 
keine chemischen oder sonstigen Behandlungen vorge-
nommen werden, ist das Poolwasser spätestens durch das 
Benutzen durch seine Nutzer verändert. Hierzu zählen das 
Einbringen von Laub, Gras, Sand, Sonnencreme, Haare, usw. 
Vereinzelt werden auch Aktivstoffe zur Reinigung des Pool-
wassers benutzt. Alle beschriebenen Gründe führen zu einer 
Veränderung des Wassers und die ursprüngliche Beschaffen-
heit als Frischwasser ist nicht mehr gegeben. Aus diesen ge-
nannten Gründen darf Poolwasser nicht im Garten zur Versi-
ckerung gebracht werden. 

Eine unerlaubte Versickerung führt nicht nur zu einer Verun-
reinigung des Bodens und Grundwassers, sondern kann auch 
Nachbargrundstücke und Gebäude in Mitleidenschaft zie-
hen. Die plötzlich anfallenden Mengen an Poolwasser kann 
der Untergrund nicht so schnell aufnehmen, so dass sie ober-
flächennah auf das Grundstück des Nachbarn fließen oder 
sogar in dessen Keller.  

Die Städte/Gemeinden und Stadtwerke des Hegau-Was-
ser e.V. möchten hiermit alle Poolnutzer/Anschlussneh-
mer darauf hinweisen, dass Sie als Anschlussnehmer 
dazu verpflichtet sind, das Poolwasser in die öffentliche 
Kanalisation einzuleiten! Für Rückfragen stehen Ihnen die 
Stadt-/Gemeindeverwaltungen und Stadtwerke gerne zur 
Verfügung. 

der vermehrt Gartenpools installiert bzw. fit gemacht für die 
Saison. Diese Tendenz hat sich im letzten Jahr fortgesetzt 
und wird voraussichtlich auch in diesem Jahr weiter zuneh-
men. Hierzu gibt es jedoch einiges zu beachten! Der hiesige 
Hegau-Wasser e.V., eine Vereinigung der wasser versorgenden 
Städten/Gemeinden und Stadtwerke des Landkreises Kons-
tanz möchte Sie zu dem Thema mit Informationen versorgen. 

Den Pool richtig befüllen: 

Pools werden mit Frischwasser befüllt. Die Befüllung darf 
nicht über einen Gartenwasserzähler erfolgen. Über den Gar-
tenwasserzähler darf nur die Bewässerung des Gartens durch-
geführt werden. Hierbei fallen keine Abwasser gebühren an, 
da dieses Wasser vor Ort versickert und von den Pflanzen 
aufgenommen wird. Poolwasser stellt jedoch Schmutzwasser 
dar, ist in die öffentliche Kanalisation einzuleiten und durch 
die Kläranlage zu reinigen. Demnach sind hierfür Abwasser-
gebühren zu zahlen (s. auch unten). 

Gefüllt werden darf der Pool entweder über den Hauswas-
serzähler oder über einen öffentlichen Hydranten. Bei der 
gewünschten Befüllung über den Hydranten setzen Sie sich 
über die entsprechende Möglichkeit bitte mit der Gemein-
deverwaltung oder Ihren Stadtwerken in Verbindung. Anfal-
lende Kosten wie z.B. Arbeitszeiten, Anfahrten, Zählermiete, 
Wasser- und Schmutz wassergebühr werden dann in Rech-
nung gestellt. 

Das Poolwasser richtig entsorgen: 

Die einfachste Variante, sprich die Versickerung auf dem eige-
nen Grundstück, ist nicht die Richtige und verboten: Mit der 
Versickerung wird Schmutzwasser unerlaubt in den Unter-
grund und somit in das Grundwasser eingeleitet! Poolwasser 
ist Schmutz wasser und wird nach dem Wasserhaushaltsge-
setz als verändertes Frischwasser eingestuft. Das Frischwasser 
wird durch die Poolbenutzung im häuslichen oder sonstigen 
Bereich verändert, ist somit Schmutzwasser und muss über 
die Kanalisation entsorgt werden. Vielfach wird Poolwasser 
darüber hinaus mit Chemikalien (Chlor) versetzt. Auch wenn 
keine chemischen oder sonstigen Behandlungen vorge-
nommen werden, ist das Poolwasser spätestens durch das 
Benutzen durch seine Nutzer verändert. Hierzu zählen das 
Einbringen von Laub, Gras, Sand, Sonnencreme, Haare, usw. 
Vereinzelt werden auch Aktivstoffe zur Reinigung des Pool-
wassers benutzt. Alle beschriebenen Gründe führen zu einer 
Veränderung des Wassers und die ursprüngliche Beschaffen-
heit als Frischwasser ist nicht mehr gegeben. Aus diesen ge-
nannten Gründen darf Poolwasser nicht im Garten zur Versi-
ckerung gebracht werden. 

Eine unerlaubte Versickerung führt nicht nur zu einer Verun-
reinigung des Bodens und Grundwassers, sondern kann auch 
Nachbargrundstücke und Gebäude in Mitleidenschaft zie-
hen. Die plötzlich anfallenden Mengen an Poolwasser kann 
der Untergrund nicht so schnell aufnehmen, so dass sie ober-
flächennah auf das Grundstück des Nachbarn fließen oder 
sogar in dessen Keller.  

Die Städte/Gemeinden und Stadtwerke des Hegau-Was-
ser e.V. möchten hiermit alle Poolnutzer/Anschlussneh-
mer darauf hinweisen, dass Sie als Anschlussnehmer dazu 
verpflichtet sind, das Poolwasser in die öffentliche Kana-
lisation einzuleiten! 

Für Rückfragen stehen Ihnen die Stadt-/Gemeindeverwaltun-
gen und Stadtwerke gerne zur Verfügung. 
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Ratgeber Rente
Die häufigsten Rentenirrtümer
Sie sind unverwüstlich wie Unkraut und an-
steckend wie Schnupfen: Eine Reihe von fal-
schen Aussagen zum Thema Rente machen 
unter Nachbarn und Kollegen immer wieder 
die Runde. Die Deutsche Rentenversiche-
rung Baden-Württemberg hat sie unter dem 
Stichwort »Die häufigsten Rentenirrtümer« 
zusammengestellt:

»Die letzten Jahre vor der Rente sind be-
sonders wichtig!« wird oft behauptet, ist 
aber auch falsch. Die Rentenhöhe berechnet 
sich aus allen bis zum Rentenbeginn zurück-
gelegten rentenrechtlichen Zeiten. Dabei 
werden die letzten Jahre genauso behandelt 
wie die anderen Beitragsjahre auch.

»Rente bekomme ich erst, wenn ich 15 
Jahre eingezahlt habe!«  - stimmt nicht. 
Richtig ist: Seit 1984 ist eine Mindestversi-
cherungszeit von nur fünf Jahren für eine 
Regelaltersrente erforderlich. Hierauf werden 
neben Beitragszeiten, zu denen auch Kinder-
erziehungszeiten zählen, auch Ersatzzeiten 
und Zeiten aus einem Versorgungsausgleich, 
einem Rentensplitting und anteilig aus einer 
geringfügigen versicherungsfreien Beschäfti-
gung (Mini-Job) angerechnet.

»Ehemänner haben keinen Anspruch auf 
Hinterbliebenenrente«  – hält sich hartnä-
ckig, ist aber grundsätzlich falsch. Richtig ist: 
Seit der Reform des Hinterbliebenenrechts 
im Jahr 1986 sind Frauen und Männer in der 
Rentenversicherung gleichberechtigt. Wie 
hoch die Witwerrente ausfällt, hängt von dem 
Heiratsdatum, dem Alter des Hinterbliebe-
nen sowie von dessen eigenem Einkommen 
ab. Insbesondere die Einkommensanrech-
nung führt jedoch in vielen Fällen dazu, dass 
es zu keinem Auszahlungsbetrag kommt.

»Wenn ich 45 Jahre eingezahlt habe, kann 
ich sofort abschlagsfrei in Rente gehen!« 
– diese Auffassung ist nicht richtig. Wer 45 
Jahre Beiträge gezahlt hat, kann nicht sofort 
ohne Abzüge in Rente gehen. Ausschlagge-
bend für den Rentenbeginn ohne Abschläge 
ist das Geburtsjahr des Versicherten, denn 
die Altersrente für besonders langjährig Ver-
sicherte steigt stufenweise von 63 Jahre auf 
65 Jahre an.

»Alle müssen jetzt bis 67 Jahre arbeiten«  
wird häufig behauptet, ist aber falsch. Richtig 
ist: Erst ab Geburtsjahrgang 1964 muss man 
grundsätzlich bis 67 Jahre arbeiten. Bei den 
Geburtsjahrgängen 1947 bis 1963 wird die 
Regelaltersgrenze stufenweise von 65 auf 67 
Jahre angehoben. Neben der Regelaltersren-
te gibt es noch andere Altersrenten, die man 
zwar vorzeitig, aber zum Teil mit entspre-
chenden Abschlägen beantragen kann.

»Die Abschläge für eine vorzeitige Al-
tersrente enden, wenn ich die Regelal-
tersgrenze erreicht habe«, heißt es häufig, 
stimmt aber nicht: Abschläge für eine Rente, 
die man vor der Regelaltersgrenze bezieht, 
gelten lebenslang und auch bei anschlie-
ßend gezahlten Hinterbliebenenrenten. Dies 

gilt auch für die Abschläge bei Renten wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit.

»Die Rente kommt automatisch!« Nein, lei-
der nicht. Alle Leistungen aus der Rentenver-
sicherung bis auf den Grundrentenzuschlag 
müssen beantragt werden. Wichtig: Renten-
anträge sollten drei Monate vor dem geplan-
ten Rentenbeginn gestellt werden.

»Der Versorgungsausgleich ist endgül-
tig.» Das stimmt nur bedingt. Richtig ist: Seit 
dem 1. Juli 1977 gibt es den Versorgungs-
ausgleich nach Ehescheidung. Tatsächlich 
ist dieser endgültig. Es gibt jedoch mehrere 
»Hintertürchen», mit denen der Versorgungs-
ausgleich überprüft oder ausgesetzt werden 
kann. Eine Möglichkeit für eine Aussetzung 
der Rentenminderung wegen eines Versor-
gungsausgleichs besteht, wenn der begüns-
tigte Ex-Ehegatte verstorben ist und noch 
keine oder nur sehr geringe Leistungen aus 
der Rentenkasse erhalten hat.

»Eine Reha führt zur Kürzung der späteren 
Rente!«  Auch das ist ein Irrtum, denn eine Re-
habilitationsmaßnahme (Reha) mindert die 
spätere Rente nicht. Im Gegenteil: Während 
einer Reha werden normalerweise Pflicht-
beiträge zur Rentenversicherung entrichtet, 
die den späteren Rentenanspruch erhöhen. 
Darüber hinaus führt eine erfolgreiche Reha 
häufig zu einer längeren Erwerbstätigkeit 
und damit auch zu einer höheren Rente.

»Azubis sind erst nach fünf Jahren Bei-
tragszeiten in der Rentenversicherung 
gegen das Risiko der Erwerbsminderung 
abgesichert« meinen viele Eltern von Schul-
abgängern. Dies ist nicht korrekt, denn hier 
sieht der Gesetzgeber Sonderregelungen vor. 
Auszubildende sind bei einem Arbeitsunfall 
oder einer Berufskrankheit bereits ab dem 
ersten Tag gegen das Risiko der Erwerbsmin-
derung abgesichert. Bei allen anderen Grün-
den ist das Risiko der vollen Erwerbsminde-
rung ab dem zweiten Beitragsjahr abgedeckt.

»Selbständige können keine volle Er-
werbsminderungsrente erhalten« Einen 
derartigen Ausschluss für Selbständige gab 
es bis zum 31. Dezember 2000. Seit dem 1. 
Januar 2001 haben Selbstständige aber Zu-
gang zur vollen Erwerbsminderungsrente 
und werden bei der Anspruchsprüfung den 
Arbeitnehmern gleichgestellt. Zur Erfüllung 
der versicherungsrechtlichen Voraussetzun-
gen ist allerdings notwendig, dass die Selb-
ständigen entsprechende Rentenbeiträge 
gezahlt haben.

»Die neue Grundrente muss beantragt 
werden«  Das ist falsch. Ob ein Anspruch auf 
den Grundrentenzuschlag besteht, wird von 
der Rentenversicherung automatisch ge-
prüft. Die Auszahlung erfolgt ebenfalls auto-
matisch. Rentnerinnen und Rentner müssen 
also nichts unternehmen. Der Grundrenten-
zuschlag wird für alle Rentenarten gezahlt, 
also für Altersrenten, Renten an Hinterbliebe-
ne (Witwen- und Witwerrenten, Waisenren-
ten sowie Erziehungsrenten) und Erwerbs-
minderungsrenten. 

Anmeldung von Übungen 
der Bundeswehr nach § 69 
BLG. 
Eine Bundeswehreinheit des Ausbil-
dungszentrums Spezielle Operatio-
nen aus Pfullendorf wird in der Zeit 
vom 11.10.2021 bis einschließlich 
15.10.2021 eine Übung durchführen. 
Das Manövergebiet erstreckt sich u.A. 
über Teile des Gemarkungsgebietes der 
Gemeinde Eigeltingen 

Falls Einwendungen / Bedenken gegen 
die Übung erhoben werden, bitten wir, 
diese möglichst umgehend dem Land-
ratsamt Konstanz / Amt für Katastro-
phenschutz mitzuteilen. 

Eventuelle Manöverschäden sind beim 
Bundeswehrdienstleistungszentrum 
Stetten a.k.M., Lager Heuberg, Hardt-
straße 58 in 72510 Stetten a.k.M., Tele-
fonnummer 07573/504-0, zur Begut-
achtung und Aufnahme anzuzeigen. 

Lernbegleiterinnen und 
Lernbegleiter für Singen 
und Stockach gesucht
LANDKREIS KONSTANZ – In diesen be-
sonderen und herausfordernden Zeiten 
sind viele Schülerinnen und Schüler auf 
Unterstützung angewiesen. Für diese 
Aufgabe werden Lernbegleiterinnen 
und –begleiter für Stockach und Singen 
gesucht.

Individuelle Lernbegleitung bedeutet, 
einen Schüler oder eine Schülerin zu 
unterstützen und zu begleiten. Lernbe-
gleiterinnen und -begleiter helfen den 
Kindern und Jugendlichen dabei, ihre 
persönlichen Stärken und Kompe-ten-
zen auszubauen und Wissenslücken zu 
schließen. Der zeitliche Umfang beträgt 
circa ein bis zwei Stunden pro Woche. 
Die Lernbegleitung kann auch digital 
durchgeführt werden. Gesucht werden 
gefestigte Persönlich-keiten, die dazu 
bereit sind, eine solche verantwor-
tungsvolle soziale Tätig-keit auf ehren-
amtlicher Basis zu übernehmen.

Das Amt für Kinder, Jugend und Familie 
bietet den Ehrenamtlichen regel-mäßi-
ge Austauschtreffen und Fortbildungen 
sowie fachliche Begleitung an. Wäh-
rend ihrer Einsätze sind die Ehrenamt-
lichen unfall- und haftpflicht-versichert. 
Die Fahrtkosten werden erstattet. 

Weitere Informationen erhal-ten Inter-
essierte bei Kerstin Schulz, Landratsamt 
Konstanz – Amt für Kinder, Jugend 
und Familie, unter der Telefonnummer 
07531 800-2071 oder per E-Mail an ker-
stin.schulz@LRAKN.de. 
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Online-Kurs „Von der Milch zum Babybrei – Ernährung im 
ersten Lebensjahr“ 
LANDKREIS KONSTANZ – Das Forum Ernährung und Verbraucherbildung am Land-
wirtschaftsamt in Stockach bietet im Rahmen der Landesinitiative Bewusste Kin-
derernährung (BeKi) interessierten Eltern wieder die Möglichkeit am Online-Kurs 
„Von der Milch zum Babybrei – Ernährung im ersten Lebensjahr“ am Donnerstag, 
den 16. September 2021 von 20 bis 21:30 Uhr teilzunehmen.  
  
Zwischen dem fünften und siebten Monat brauchen Babys mehr als die Muttermilch 
oder Milchnahrung. Der Beginn der Beikost stellt Eltern vor neue Herausforderungen. 
Mit was wird begonnen, wie gelingt der Übergang zu fester Nahrung mit Genuss und 
Freude und wie erkenne ich, was mein Kind braucht?
 Die BeKi-Referentin Britta Sänger-Ossenberg erklärt per Zoomkonferenz, was bei der 
schrittweisen Einführung der Beikost zu beachten ist und gibt wertvolle Tipps. Besonders 
angesprochen sind Eltern von Säuglingen im Alter von vier bis sieben Monaten, die sich 
über die besonderen Anforderungen informieren und offene Fragen klären möchten. 
  
Eine Anmeldung beim Landwirtschaftsamt Stockach unter Angabe des Namens, Wohn-
orts, der Telefonnummer, E-Mail, sowie des Alters des Kindes ist unter der Telefonnum-
mer 07531 800-2942 oder per E-Mail an forum.ernaehrung@LRAKN.de bis zum 14. Sep-
tember 2021 möglich. Die Teil nahme ist kostenlos. 

Weitere Informationen werden nach der Anmeldung erteilt. 

Ausbildungsstart  
„Fachkraft für Hauswirtschaft“ im Oktober 
LANDKREIS KONSTANZ – Die Fachschule für Hauswirtschaft an der FSL Stockach 
startet am 6. Oktober 2021 wieder mit der breit gefächerten Qualifizierung zur 
„Staatlich geprüften Fachkraft für Hauswirtschaft“ in Teilzeitform. 

Sie wird erstmals in einer Kombination von Präsenz- und Onlinelernen angebo-
ten.  
  
Qualifizierte Fachkräfte in der Hauswirtschaft sind derzeit sehr gefragt. Ein Querein-
stieg in das Berufsfeld Hauswirtschaft eröffnet gute Arbeitsmöglich keiten. Mit ihrem 
Wissen und Können ist es den Absolventen und Absolven tinnen möglich in den Berei-
chen personenbetreuende, serviceorientierte und auch ländlich-agrarische Dienstlei-
tungen tätig zu sein. So wird die Grundlage für den Weg zur beruflichen Weiterbildung 
als auch die Diversi fizierung im landwirtschaftlichen Betrieb geschaffen. 
  
Die Ausbildung dauert vom 6. Oktober 2021 bis April 2023 und umfasst insgesamt 600 
Unterrichtseinheiten. Sie findet in der allgemeinen Schulzeit immer mittwochs von 
8:30 bis 16:45 Uhr statt. Die Schulferien sind unter richtsfrei. Neben der Professionali-
sierung in der Hauswirtschaft eröffnet die Qualifizierung vielfältige Möglichkeiten zur 
beruflichen Neuorientierung im Berufsfeld Hauswirtschaft — sei es für die Tätigkeit 
in Pflegeeinrichtungen und Tagungsstätten, in der Gemeinschaftsverpflegung von 
Ganztagsschu len, Kitas und Kantinen, in der Nachbarschaftshilfe sowie Sozialstati-
onen, im landwirtschaftlichen Betrieb oder hauswirtschaftlichen Dienstleistungs-
unternehmen und nicht zuletzt im eigenen Haushalt. Im Anschluss an den Lehrgang 
ist unter bestimmten Voraussetzungen die Teilnahme an der Berufsabschlussprüfung 
Hauswirtschafterin und der Meisterprüfung möglich. 
  
Weitere Informationen und Anmeldung unter der Nummer 07531 800-2966 oder per 
E-Mail an landwirtschaftsamt@LRAKN.de oder unter 
https://konstanz.landwirtschaft-bw.de. 

Wer vermisst was? 
Einzelner Schlüssel 
Fundort: Wanderparkplatz/Spielplatz Kohltal Eigeltingen 
 
Nähere Angaben hierzu im Rathaus, Zimmer 1, Tel. 07774-932219

Fundtiere – Wie verhält man 
sich richtig? 
Tier aufgefunden: 
Für den Fall, dass Sie auf Eigeltinger Gemar-
kung ein Fundtier auffinden oder Ihnen ein 
solches zuläuft, bitten wir Sie folgenderma-
ßen vorzugehen: 
•	 Überprüfen Sie zunächst, ob es sich bei 

dem Tier überhaupt um ein Fundtier han-
delt.

Keine Fundtiere sind,
•	 -   Tiere, wie Wildkatzen oder sonstige wilde 

Tiere, die sich in der Natur selbst versor-
gen können,

 -   Tiere, welche Ihnen zugelaufen sind und 
die sie mehrere Tagegefüttert haben 
oder,

 -   Tiere, die Ihnen gehören, gehört haben 
und deren Nachkömmlinge.

•	 Sollte es sich nach Ihrer Überprüfung bei 
dem aufgefundenen Tier um ein Fundtier 
handeln, erkundigen Sie sich in Ihrer Um-
gebung und Nachbarschaft, ob jemand 
ein solches Tier vermisst.

•	 Wenn das Tier von niemandem vermisst 
wird, melden Sie den Fund des Tieres der 
Gemeindeverwaltung Eigeltingen (Herr 
Beitlich, 07774 9322-16, ordnungsamt@
eigeltingen.de) zu den allgemeinen Öff-
nungszeiten.

•	 Informieren Sie nicht auf eigene Verant-
wortung sofort die Tierrettung. In diesem 
Fall könnten die Kosten für die Tierrettung 
und das Tierheim auf Sie persönlich zu-
kommen!

•	 Die Gemeindeverwaltung Eigeltingen er-
teilt anschließend die Genehmigung, ob 
das aufgefundene Tier in ein Tierheim ge-
bracht werden kann und informiert das 
Tierheim über das Fundtier. Außerdem 
schaltet die Gemeinde eine „Vermisstenan-
zeige“ im Amtsblatt.

•	 Bei einer durch die Gemeinde genehmig-
ten Überbringung des Tieres in ein Tier-
heim übernimmt die Gemeindeverwal-
tung Eigeltingen die Kosten.

•	 Sollte die Gemeinde beim Auffinden des 
Tieres nicht mehr zu erreichen sein, warten 
Sie mit der Information bis zum nächsten 
Werktag.

•	 Rufen Sie nur in absoluten Notfällen die 
Tierrettung an. Um einen Notfall handelt 
es sich bei Vorfinden eines
•	 (schwer) verletzten Tieres,
•	 eines aggressiven Tieres oder
•	 eines Tieres, welches die öffentliche Si-

cherheit gefährden könnte.

Tier vermisst: 
Für den Fall, dass Sie ein Tier vermissen, ge-
ben Sie bitte der Gemeindeverwaltung Ei-
geltingen, Ordnungsamt, Herr Beitlich, Tel. 
07774 9322-16, Bescheid, wo und wann das 
Tier Ihnen entlaufen ist. Die Gemeinde Eigel-
tingen schaltet dann im Eigeltinger Amts-
blatt einen kostenlosen „Suchaufruf“ für Sie. 
Falls das Tier aufgefunden wird, können wir 
Sie dann sogleich informieren. 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
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Genuss und Klima Hand in Hand — Gerichte mit 
Hülsenfrüchten 
LANDKREIS KONSTANZ – Das Forum Ernährung und Verbraucherbildung 
am Landwirtschaftsamt Stockach veranstaltet am Freitag, den 24. Sep-
tember 2021 von 17 bis 20 Uhr einen online-Workshop zum Thema „Ge-
nuss und Klima Hand in Hand - den Speiseplan mit pfl anzlichen Eiweiß-
quellen bereichern“. 
Im Rahmen einer abwechslungsreichen und nachhaltigen Ernährung nimmt 
die Nachfrage nach vollwertigen vegetarischen Gerichten immer mehr zu. Hier-
bei spielen Hülsenfrüchte, wie Linsen, Sojabohnen, Kichererbsen und Lupinen 
zunehmend auch aus der Region eine immer größere Rolle. In der virtuellen 
Veranstaltung werden Rezepte für ein Abendessen oder einen kleinen Mit-
tagssnack aus eiweißreichen, pfl anzlichen und vorwiegend re gionalen Lebens-
mitteln zubereitet. Die Vorführung fi ndet in der Schulküche statt und zuhause 
in der eigenen Küche kochen die Teilnehmenden parallel mit. Im Anschluss 
wird mit Genuss in der Familie gegessen. Informationen und praktische Tipps 
rund um Hülsenfrüchte runden die Veranstaltung ab. 
  
Für die Teilnahme über ZOOM, egal, ob mit Laptop, Handy oder Tablet ist eine 
stabile Internetverbindung wichtig. Die Anmeldung beim Landwirt schaftsamt 
Stockach ist unter Angabe des Namens, des Wohnorts, der Telefonnummer und 
der E-Mail-Adresse unter der Telefonnummer 07531 800-2975 oder per E-Mail 
an forum.ernaehrung@LRAKN.de bis zum 16. September 2021 möglich. 
Die Teilnahme ist kostenlos. 
Weitere Informatio nen werden nach der Anmeldung erteilt. 

Nichtraucher in 6 Wochen 
Die Fachstelle Sucht Singen bietet ab Oktober 2021 
wieder einen Nachmittagskurs „Nichtraucher in 6 
Wochen“ an. 

Dieses Nichtrauchertrainingsprogramm wurde von 
der Universität Tübingen entwickelt und gilt derzeit 
als die wirksamste und erfolgreichste Methode mit 
dem Rauchen aufzuhören. Das Programm besteht 
aus Rauchstopp, Verhaltenstherapie und Nikotiner-
satzbehandlung und Erlernen einer Entspannungs-
methode. Das gemeinsame Aufhören in der Grup-
pe und der Austausch untereinander ist für viele 
sehr hilfreich und unterstützend. 

Der Kurs wird von den Krankenkassen bezuschusst, 
die Teilnehmerzahl ist wegen der Corona-Krise be-
grenzt. 

Nachmittagskurs am Donnerstag, Beginn am 
07.10.2021 um 12.30 Uhr. 
Anmeldung: Fachstelle Sucht, Julius-Bührer-Str. 4, 
DAS 1, 78224 Singen, Tel.: 07731 – 912 400, fs-sin-
gen@bw-lv.de, www.bw-lv.de 

BUNDESTAGSWAHL 2021

Wahl-O-Mat Bundestagswahl 2021 
Am 26. September 2021 wird in der neue Bundestag gewählt. Mit dem Wahl-O-Mat können Sie spielerisch herausfi nden, was für Stand-
punkte und Positionen die Parteien, die zur Wahl antreten, vertreten und deren Wahlprogramme vergleichen. Welche Partei kommt den 
eigenen politischen Ansichten am nächsten? Bei welchen Themen unterscheiden sich die Parteien voneinander? Dies kann gerade Erst-
wählern und/oder Unentschlossenen dabei helfen, sich für die Partei zu entscheiden, die der eigenen politischen Position am nächsten 
steht.  

Der Wahl-O-Mat ist ein Frage- und Antwort-Tool, das erstmals zur Bundestagswahl 2002 eingesetzt wurde. Alle zur Wahl zugelassenen 
Parteien können sich am Wahl-O-Mat beteiligen. Im Wahl-O-Mat stehen 38 Thesen zur Verfügung, die mit „ich stimme zu / neutral / 
stimme nicht zu“ beantworten werden können. Auch das Überspringen einzelner Thesen ist möglich. Außerdem können Aussagen, 
die einem z. B. sehr wichtig sind, doppelt gewichtet werden. Die Thesen wurden von einer Gruppe aus 
Jung- und Erstwählern aufgestellt und von den Parteien entsprechend beantwortet. 

Bei der anschließenden Auswertung führt die Partei mit der höchsten Übereinstimmung mit den per-
sönlichen politischen Ansichten die Übersicht an. Hier ist es auch möglich, sich die Begründung der Par-
tei für den jeweiligen Standpunkt einzusehen und weitere Informationen zu den Parteien zu erhalten. 

Ob die Partei mit den meisten Übereinstimmungen nun auch tatsächlich gewählt werden soll, kann der 
Wahl-O-Mat nicht beantworten. Diese Entscheidung sollte keinesfalls nur vom Wahl-O-Mat abhängig 
gemacht werden. Der Wahl-O-Mat ist keine Wahlempfehlung, er ist ein Informationsangebot über die 
Parteien und die anstehende Wahl. Er soll ein erster Startpunkt sein, um sich noch besser über die Wahl 
und die Parteien zu informieren. 

Der Wahl-O-Mat ist über www.wahlomat.de verfügbar. 
Außerdem ist der Wahl-O-Mat auch als App erhältlich. 
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Informationen zur  
Bundestagswahl  
Am 26.09.2021 werden die Mitglieder des 
20. Deutschen Bundestages gewählt. Im Ge-
meindegebiet von Eigeltingen haben insge-
samt 6 Wahllokale am Wahltag von 8 bis 18 
Uhr geöffnet. Zudem gibt es 2 Briefwahlbe-
zirke. Insgesamt sind 2.873 Personen in Eigel-
tingen wahlberechtigt. 

Wer ist wahlberechtigt? 
Wahlberechtigt für die Bundestagswahl ist, 
wer am Wahltag
•	 die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt,
•	 das 18. Lebensjahr vollendet hat,
•	 seit mindestens drei Monaten (26.06.2021) 

in der Bundesrepublik wohnt und ,
•	 nicht infolge Richterspruch vom Wahl recht 

ausgeschlossen ist.
 
Stichtag für die Eintragung in das Wählerver-
zeichnis ist der 15.08.2021. Rückwirkende 
Meldungen, Zuzüge oder Hauptwohnungs-
wechsel bleiben im Wählerverzeichnis un-
berücksichtigt. 

Wie kann ich die Briefwahl beantragen?  
Wer die Briefwahl in Anspruch nehmen möch-
te, muss den entsprechenden Wahlschein 
dafür bis spätestens Freitag, 24.09.2021,18 
Uhr beantragen. Nach der Be antragung 
werden die Briefwah-lunterlagen mit einem 
Postzustellungs-unternehmen zugestellt, die 
ent-sprechenden Postlaufzeiten sind zu be-
rücksichtigen. 
Folgende Antragsarten sind möglich: 
Per Antragsformular:  
Auf der Rückseite der Wahl-benachrichti-
gung befindet sich ein Formular, das ausge-
füllt und dann in einen Postbriefkasten (spä-
testens drei Werktage vor dem Wahltag) oder 
den Rathausbriefkasten eingeworfen werden 
muss. Alternativ kann es per Fax oder als Scan 
per E-Mail an das Bürgerbüro gesendet wer-
den (Kontaktdaten siehe Infokasten). 
Schriftlicher Antrag per Brief/Fax/E-Mail  
Die Briefwahlunterlagen können zudem 
schriftlich, per Fax, per E-Mail oder Brief im 
Bürgerbüro angefordert werden (Kontakt-
daten siehe Infokasten). Angegeben werden 
müssen in diesem Fall zwingend der Famili-
enname, die Vornamen, das Geburtsdatum 
sowie die Anschrift mit Straße, Hausnummer, 
Postleitzahl und Ort. 
Digital per Formular im Internet/per Scan nen 
des QR-Codes auf der Wahlbenachrichtigung:  
Die Briefwahlunterlagen können im Internet 
mittels eines Online-Formulars angefordert 
werden. Dieses ist zu finden unter: www. Ei-
geltingen.de Zum Ausfüllen werden die Da-
ten benötigt, die auf der persönlichen Wahl-
benachrichtigung stehen. 
Um auf das Online-Formular zu gelangen, 
kann auch der QR-Code auf der Wahlbenach-
richtigung mit dem mobilen Endgerät einge-
scannt werden. 
Das Scannen des QR-Codes hat den Vorteil, 
dass die meisten erforderlichen Daten bereits 
automatisch in das Formular übernommen 
werden. Bei der Beantragung der Wahlunter-
lagen im Internet und per QR-Code werden 
die Antragsdaten verschlüsselt an das zustän-
dige Amt übermittelt.

Per Abholung im Rathaus:  
Eine persönliche Abholung des Wahlscheins 
und der Briefwahlunterlagen ist möglich. Um 
vorherige Terminvereinbarung, wird gebe-
ten. Bei der persönlichen Abholung kann die 
Briefwahl an Ort und Stelle ausgeübt werden. 
Nicht zulässig ist eine telefonische Antrag-
stellung oder eine Beantragung per SMS. 

Kann eine andere Person für mich die 
Briefwahl beantragen? 
Wem es nicht möglich ist, die Briefwahl selbst 
zu beantragen, kann eine andere Person 
mit dieser Aufgabe betrauen. Diese braucht 
hierzu jedoch eine schriftliche Vollmacht 
des Wahlberechtigten. Ein ent sprechendes 
Vollmachtformular ist auf der Rückseite der 
Wahlbenachrichtigung abge druckt. 

Kann ich mir die Briefwahlunterlagen an 
eine andere Adresse als meine Wohnan-
schrift zuschicken lassen? 
Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen 
werden grundsätzlich an die Wohnanschrift 
übersendet. Bei Ortsabwesenheit kann 
auf Antrag der Wahlschein an eine andere 
Anschrift (z.B. Urlaubsanschrift) versendet 
werden. Eine persönliche Abholung des 
Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen 
ist möglich. Bei der persönlichen Abholung 
kann die Briefwahl an Ort und Stelle ausge-
übt werden. 

Was muss der Wahlbrief mit den Briefwah-
lunterlagen enthalten?
•	 Einen Wahlschein, der vom Gemeindebe-

diensteten eigenhändig unterschrieben 
und mit dem Dienstsiegel versehen ist. Das 
Dienstsiegel kann eingedruckt werden. Ist 
der Wahlschein automatisch erstellt, kann 
die Unterschrift fehlen; stattdessen kann 
der Name des beauftragten Bediensteten 
eingedruckt sein.

•	 Einen amtlichen Stimmzettel.
•	 Einen amtlichen Stimmzettelumschlag 

(blau).
•	 Einen amtlichen Wahlbriefumschlag (rosa), 

auf dem die vollständige Anschrift ange-
geben ist, an die der Wahlbrief über sandt 
werden muss. Er enthält außerdem die Be-
zeichnung der Ausgabestelle der Gemein-
de und Wahlscheinnummer oder Wahlbe-
zirk.

•	 Ein ausführliches Merkblatt für die Brief-
wahl, das alle wichtigen Hinweise enthält 
und die Briefwahl durch anschauliche Bil-
der erläutert.

 
Wie fülle ich die erhaltenen 
Briefwahlunterlagen richtig aus? 
Bei der Bundestagswahl können die Wäh-
ler zwei Stimmen abgeben. Der ausgefüllte 
Stimmzettel kommt anschließend in den 
blauen Stimmzettelumschlag. Dieser wird 
wiederum zusammen mit dem unterschrie-
benen Wahlschein in den roten Wahlbriefum-
schlag gesteckt. 

Wie viele Stimmen darf ich abgeben? 
Bei der Bundestagswahl darf jeder Wähler 
zwei Stimmen abgeben. Der Stimmzettel ist 
in zwei Spalten aufgeteilt, für jede Stimme 
eine. In der linken Spalte wird die Erststim-
me erfasst. Mit dieser wird keine Partei ge-

wählt, sondern eine bestimmte Person aus 
der Region, ein Direktkandidat einer Partei. 
In jedem der 299 Wahlkreise in Deutschland 
treten Direktkandidaten an. Der Bewerber 
mit den meisten Erststimmen im Wahlkreis 
zieht direkt in den Bundestag ein. Durch die 
Erststimme kommen also insgesamt 299 Ab-
geordnete in den Bundestag. Durch dieses 
Prinzip wird sichergestellt, dass jede Region 
im Bundestag vertreten ist.. 
  
Mit der Zweitstimme entscheiden sich die 
Wähler nicht für eine Person, sondern für eine 
Partei. Die Zweitstimme entscheidet über die 
Mehrheitsverhältnisse im Bundestag- also 
darüber, wie viele der insgesamt 598 Sitze 
im Bundestag jeweils einer Partei zustehen. 
Um die Zweitstimmen geht es auch bei der 
Hochrechnung an den Wahlabenden. Mit der 
Zweitstimme wählen die Menschen also eine 
Partei, mit der Erststimme eine Person. Und 
je mehr Zweitstimmen eine Partei bekommt, 
desto mehr Sitze bekommt die Partei. 
  
Was tun bei plötzlich auftretender Krank-
heit? 
Wahlscheine müssen bis spätestens Freitag, 
24.09.2021, 18 Uhr, beantragt werden. In 
besonderen Ausnahmefällen kann ein Wahl-
schein am Wahltag bis 15 Uhr ange fordert 
werden, beispielsweise dann, wenn bei nach-
gewiesener plötzlicher Erkrankung nicht oder 
nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten 
der Wahlraum aufgesucht werden kann. An-
sprechpartner sind die Mit arbeitenden im 
Bürgerbüro des Rathauses (Kontaktdaten sie-
he Infokasten). 

Was passiert, wenn ich kurzfristig in 
Quarantäne bzw. Isolation angeordnet 
bekomme? 
Wer kurzfristig aufgrund einer Coronavi-
rus-Infektion in Isolation oder als Reise-
rückkehrer aus Risiko-, Hochinzidenz- und 
Virusvariantenländer bzw. als direkte Kon-
taktperson eines Infizierten der Quarantäne-
pflicht unterliegt, kann ausschließlich per 
Briefwahl wählen. Die Isolation bzw. Qua-
rantäne darf nicht zum Zwecke der Wahl 
unterbrochen werden. Zudem ist diesen 
Personen der Zutritt zu den Wahlgebäuden 
untersagt. Aus dem wichtigen Grund der 
Isolation bzw. Quarantäne können Wähler 
kurzfristig, das heißt auch am Wahltag bis 15 
Uhr, im Wahlbüro Briefwahlunterlagen bean-
tragen lassen (Kontaktdaten siehe In-fokas-
ten). Die Abholung der Briefwahlunter-lagen 
sowie die fristgerechte Zustellung bis 18 Uhr 
im Eigeltinger Rathaus muss zwin gend durch 
eine andere Person erfolgen, die keine typi-
schen Symptome einer Coronavirus-Infekti-
on aufweist und selbst keiner Isolations- oder 
Quarantänepflicht unterliegt. Diese braucht 
eine schriftliche Vollmacht des Wahlberech-
tigten. Das entsprechende Vollmachtformu-
lar ist auf der Rückseite der Wahlbenachrich-
tigung abgedruckt. 
  
Mein Wahlschein ist nicht angekommen 
 was nun? 
Falls ein beantragter Wahlschein nicht zu-
gegangen ist und dies glaubhaft versichert 
wird, kann bis Samstag, 25.09.2021, 12 Uhr, 
ein neuer Wahlschein ausgestellt werden. Zu 
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benachrichtigen sind die Mitarbeitenden im 
Bürgerbüro (Kontaktdaten siehe Infokasten). 

Was ist, wenn ich meinen Wahlschein 
verloren habe? 
Bei Verlust des Wahlscheins wird kein Ersatz 
ausgestellt. 

Bis wann muss ich meinen Wahlschein 
abgeben? 
Nur Briefwahlunterlagen, die bis zum Wahl-
tag am 26.09.2021 bis spätestens 18 Uhr im 
Eigeltinger Rathaus eingehen, kommen in 
die Auszählung der Stimmen. Später einge-
hende Wahlbriefe werden nicht mehr be-
rücksichtigt. Wahlhelfer in den Wahllokalen 
dürfen grundsätzlich keine Briefwahlunterla-
gen entge gennehmen. Mit dem Wahlschein 
können Wahlberechtigte jedoch auch in je-
dem an deren Wahllokal innerhalb des Wahl-
kreises an der Urnenwahl teilnehmen. 
Bei Postzustellung sollte der Wahlbrief spä-
testens drei Werktage vor der Wahl (spätes-
tens am Donnerstag, 23.09..2021), bei ent-
fernter liegenden Orten noch früher beim 
Postunternehmen eingeliefert werden. Bei 
Übersendung der Briefwahlunterlagen per 
Post trägt der Briefwähler das Zustellungsri-
siko. 

Kann ich im Wahllokal wählen gehen, 
ob wohl ich die Briefwahl beantragt habe?  
Ja, insofern die Stimmabgabe per Briefwahl 
noch nicht erfolgt ist. Wahlberechtigte, die 
die Briefwahl beantragt haben, können unter 
Vorlage ihres Wahlscheins (nicht die Wahlbe-
nachrichtigung) am 26.09.2021 im Wahllokal 
wählen. 

Welche Wahllokale sind barrierefrei?
Keines der Wahllokale ist Barrierefrei, jedoch 
sind folgende Wahllokale Rollstuhlgerecht 
erreichbar:
•	 Rathaus Eigeltingen
•	 Rathaus Heudorf
•	 Tudoburghalle Honstetten
•	 Rathaus Reute
•	 Dorfgemeinschaftshaus Rorgenwies
 
Wie lange sind die Wahllokale geöffnet?  
Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. 

Wie läuft die Wahl im Wahllokal ab? 
Wahlberechtigte legen die Wahlbenachrich-
tigung vor und halten ihren Personalausweis 
oder Reisepass bereit, sobald der Wahlvor-
stand das verlangt. Anschließend erhält der 
Wahlberechtigte einen Stimmzettel. Es darf 
nur in der Wahlkabine gewählt werden. Der 
Stimmzettel muss beim Verlassen der Wahl-
kabine so gefaltet werden, dass die Stimmab-
gabe nicht erkennbar ist. Der Wahlvorstand 

prüft, ob die Wählerin oder der Wähler im 
Wählerverzeichnis eingetragen ist und ob 
eventuell ein Zurückweisungsgrund vorliegt. 
Wenn alles in Ordnung ist, wird die Wahlur-
ne freigegeben und der Stimmzettel in die 
Wahlurne eingeworfen. 
Die Stimmabgabe wird vom Schriftführer im 
Wählerverzeichnis vermerkt und die Wahl-
benachrichtigung vom Wahlvorstand einbe-
halten. Der Wahlvorsteher beendet die Wahl-
handlung pünktlich um 18 Uhr. Dies hat er 
deutlich bekannt zu geben. Von da an dürfen 
nur noch die Wähler zur Stimmabgabe zuge-
lassen werden, die sich noch im Wahlraum 
befinden. Anschließend erklärt der Wahlvor-
steher die Wahlhandlung für beendet. 

Wie werden die Wahlergebnisse ermittelt 
und festgestellt? 
Die Stimmen werden nach der Schließung der 
Wahllokale um 18 Uhr öffentlich ausge zählt. 
Bei der Feststellung des Wahlergeb nisses 
müssen neben dem Wahlvorsteher und dem 
Schriftführer bzw. deren Stell vertreter, drei 
weitere Beisitzer anwesend sind. Am Wah-
labend wird das vorläufige Wahlergebnis 
ermittelt. Der Kreiswahlleiter beim Landrat-
samt Konstanz und der Kreis wahlausschuss 
überprüfen die Feststellun gen der (Brief-)
Wahlvorstände und stellen anschließend 
das endgültige Wahlergebnis im Wahlkreis 
fest. Das endgültige Bundes-wahlergebnis 
(Sitzverteilung, gewählte Be werber) stellt der 
Bundeswahlausschuss fest. 

Wann werden die Ergebnisse 
bekanntgegeben und wo? 
Ein Link zu den vorläufigen Wahlergebnis sen 
wird am Wahltag auf der gemeindlichen In-
ternetseite unter www.eigeltingen.de veröf-
fentlicht. 

Welche Hygienebestimmungen gelten 
aufgrund der Corona-Pandemie? 
Zum Schutz der Wähler und der Wahlhel-
fer wurde ein umfangreiches Hygienekon-
zept für alle Wahllokale erstellt. Die Anzahl 
der Personen im Wahllokal ist begrenzt. Im 
Wartebereich und im Wahlraum ist eine me-
dizinische Maske (OP- und FFP2-Maske oder 
vergleichbarer Standard) zu tragen. Am Ein-
gang der Wahllokale steht Desinfektionsmit-
tel bereit. Das Einhalten von den allgemeinen 
Hygiene- und Abstandsregeln insbesondere 
im Wartebereich vor den Wahllokalen ist ver-
pflichtend. Eine Händedesinfektion ist vor 
Betreten des Wahlraums vorgeschrieben. Die 
Wahlkabinen und alle weiteren Kontaktflä-
chen werden regelmä ßig desinfiziert. 
  
Bringen Sie zur Stimmabgabe nach Möglich-
keit Ihren eigenen Kugelschreiber mit.

Personen, die die Wahlhandlung bzw. die 
Ergebnisermittlung in den Wahlgebäuden 
verfolgen möchten, sind verpflichtet Ihre 
Kontaktdaten bereit zu stellen. 
  
Keinen Zutritt zu den Wahllokalen erhal-
ten Personen, die 
•	 einer Absonderungspflicht im Zusammen-

hang mit dem Coronavirus unterliegen,
•	 die typische Symptome einer Infektion mit 

dem Coronavirus aufweisen (Atemnot, neu 
auftretender Husten, Fieber, Geschmacks- 
und Geruchsverlust),

•	 Die keine medizinische Maske tragen und 
kein ärztliches Attest zur Befreiung der 
Maskenpflicht vorlegen können,

•	 Die nicht zur Angabe ihrer Kontaktdaten 
bereit sind 

 
Ich bin sehbehindert, woher bekomme ich 
eine Stimmzettelschablone? 
Wählerinnen und Wähler, die blind oder seh-
behindert sind, können bei der Bundestags-
wahl mit Hilfe einer Schablone selbständig 
und ohne Hilfe anderer Personen wählen. 
Diese Stimmzettel-schablonen sowie Be-
gleitmaterial, sogenannte Wahlhilfepakete, 
gibt der Blinden- und Sehbehindertenverein 
Südbaden e.V. kostenlos an die betroffenen 
Wahlberechtigten aus. 
Die Kontaktdaten: 
Blinden- und Sehbehindertenverein 
Südbaden e. V. 
Wölflinstraße 13 
79104 Freiburg (Breisgau) 
Telefonnummer: 0761 36122 
Faxnummer: 0761 36123 
E-Mail: info@bsvsb.org 
http://www.bsvsb.org/ 
  
Kontakt zum Bürgerbüro/Wahlbüro und 
Ansprechpartner für Fragen zur Wahl:  
Montag: 8.00-12.00 u. 13.30-15.30 Uhr 
Dienstag: 8.00 - 12.00 Uhr 
Mittwoch: 13.30 - 18.00 Uhr 
Donnerstag:8.00-12.00u. 13.30-15.30 Uhr 
Freitag: 8.00 - 13.00 Uhr 
  
E-Mail: meldeamt@eigeltingen.de 
Tel. 07774/9322-19 Bürgeramt 
  
oder 
  
Kontakt ausschließlich nur am Wahlwochen-
ende: 
E-Mail: hauptamt2@eigeltingen.de 
Tel. 07774/9322-25 Wahlamt 
  
Anschrift: 
Gemeindeverwaltung Eigeltingen, 
Krumme Straße 1, 78253 Eigeltingen
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U18-Wahl mit der mobilen Wahlkabine im Landkreis Konstanz 
LANDKREIS KONSTANZ – Die Aktion U18-
Wahl bietet Kindern und Jugend lichen 
die Möglichkeit, sich auf freiwillige, kre-
ative und selbstbestimmte Art politisch 
zu informieren und auszudrücken. Un-
ter anderem wird es dafür Wahllokale in 
den Gemeinden Bodman-Ludwigshafen, 
Gottma dingen, Rielasingen-Worblingen, 
Hegne, Singen und Konstanz geben. 

Die U18-Wahl ist politische Bildung von und 
mit jungen Menschen. Kinder und Jugendli-
che beschäftigen sich vor der Wahl mit poli-
tischen Inhalten und Prozessen, treff en eine 
refl ektierte Wahlentscheidung und geben 
am Wahltag in Wahllokalen ihre Stimme 
ab. So können alle, die wegen ihres Alters 
(noch) nicht wählen dürfen, ihre politische 
Meinung äußern. 
  
U18 wurde initiiert und wird bundesweit 
durchgeführt vom Netzwerk U18, das aus 

öff entlichen und freien Trägern besteht. 
Das Kreisjugendreferat des Landratsamtes 
Konstanz möchte in Kooperation mit dem 
Kreisjugendring Konstanz e.V., der Fach-
stelle für Kinder- und Jugendbeteiligung 
der Stadt Konstanz sowie den Vereinen und 
Fachkräften vor Ort vielen Kindern und Ju-
gendlichen unkompliziert an verschiede-
nen Plätzen im Landkreis die Möglichkeit 
einer Stimmabgabe anbieten. 
  
Dafür kommt Frieda das Dialogmobil zum 
Einsatz. Das Dialogmobil wird in der ers-
ten Woche nach den Sommerferien als 
mobile Walkabine im Land kreis Konstanz 
unterwegs sein. Mit originalgetreuen 
Stimmzetteln, dem Wahl-O-Mat, Plakaten 
zu politischen Strukturen und im Gespräch 
sollen Kinder und Jugendliche Gelegen-
heit bekommen, sich zu informieren und 
anschließend ihre Stimme zur Bundestags-
wahl 2021 abzugeben. Teilweise wird es von 

Fachkräften und Ehrenamtlichen schon im 
Vorfeld Angebote zur politischen Bildung 
geben, zum Beispiel indem sie gemeinsam 
mit den Kindern und Jugendlichen eine ei-
gene Wahlurne basteln und dabei Themen 
rund um Politik und Wahlen besprechen 
können. 
  
Offi  zieller Wahltag für die U18-Bundestags-
wahl 2021 ist der 17. September. Um gro-
ßen Andrang zu vermeiden und vielen Kin-
dern und Jugendlichen die Möglichkeit zu 
bieten sich an der Wahl zu beteiligen, sind 
die Wahllokale schon ab dem 14. Septem-
ber geöff net. Die genauen Details, Standor-
te und Öff nungszeiten der verschiedenen 
Wahllokale gibt es unter www.coolzap.de. 
Nähere Informationen zur Initiative U 18 
gibt es unter www.u18.org/start und www.
ljrbw.de/u18-jugendwahl. 

WUSSTEN SIE SCHON... ?

Wussten Sie schon, ... 

dass der Bundeswahleiter 
viele hilfreiche Informatio-
nen zu Bundestagswahl 2021 
bereitstellt? 
Unter der Internetseite www.bundes-
wahlleiter.de -> Bundestagswahl -> Infor-
mationen für Wählende gelangen Sie zu 
dem Bereich. Dort erhalten Sie Informati-
onen zum Wahlsystem, der Briefwahl, bei 
Umzug und vielem mehr... 

An der rechten Seite des Bildschirms gibt 
es meist die Möglichkeit hilfreiche Kurzvi-
deos über ein bestimmtes Thema anzu-
schauen. 

26
SEPTEMBER
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Die JUBIlARE in unserer Gemeinde

Wir gratulieren herzlich:  
19.09.2021
Anna Theresia Kempe, 
Oberdorfstraße 14, Honstetten 75 Jahre 

Herzlichen Glückwunsch! 

„Neubürger“ in  
Eigeltingen 
Wir gratulieren herzlich: 

Elias  Martin, geb. 28.07.2021 

Helena Carina  Werner, 
geb. 27.07.2021
Mina Petra Viktoria  Schulz, 
geb.  03.06.2021   
 
Eltern: 
Viktoria Richter & Martin Rudi Winfried 
Schulz, Alpenstraße 15, Eigeltingen

Herr Alfred Martin, Bachstraße 6, feierte am 10. September 2021 ein besonderes 
Fest - seinen 80. Geburtstag. Bürgermeister Alois Fritschi überbrachte dem Jubilar 
mit einem schönen Wurstkorb die Glückwünsche der Gemeinde Eigeltingen. 
Wir wünschen Herrn Martin für die Zukunft alles Gute, vor allen Dingen
Gesundheit und Gottes Segen. 

Herzlichen Glückwunsch! 

Aus unseren SCHUlEN

Mittwoch, 22.09.2021: 
Englisch A1.
10x, 16.30-18.00 Uhr, Stockach,  vhs, 108,00 € 
Voraussetzungen: leichte Vorkenntnisse, Sie 
verstehen ganz einfache Sätze 
Spanisch A2.  12x, 17.00-18.30 Uhr, Stockach, 
vhs, 129 € 
Englisch A2 – Auffrischungskurs.
10x, 18.15-19.45 Uhr, Stockach, vhs, 108€ 
In diesem Kurs können Sie in einem Semester 
in entspannter Atmosphäre Ihre Englisch-

kenntnisse auf Niveau A2 auffrischen und das 
Sprechen trainieren. 
  
Donnerstag, 23.09.2021: 
Französisch Conversation B1.
10x, 18.00-19.30 Uhr, Stockach, vhs, 110€ 
  
Montag, 27.09.2021: 
Ein Stadtrundgang durch Stockach mit Bür-
germeister Stolz. 16.00-18.00 Uhr, Treffpunkt: 
Eingang des Rathauses Stockach

Volkshochschule  
in Stockach 
Hauptstelle Stockach, Hauptstraße 1 
Tel.: (0 77 71) 93 81-0 
Mail: stockach@vhs-landkreis- 
konstanz.de 

HEIMATBLATT,
WIE SIE ES KENNEN.

HEIMATBLATT, WIE SIE ES MÖCHTEN.

BLÄTTERN SIE ONLINE! www.myeblättle.de
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statt. Die Termine für die Feier der Erstkom-
munion werden am Elternabend bekannt 
gegeben. 
  
Aktion „Eine Welt“ - Fair Café und Laufbi-
bliothek 
Aufgrund umfassender Renovierungsarbei-
ten steht uns die Pfarrscheune bis auf weite-
res nicht zur Verfügung. Wer Waren benötigt, 
darf gerne am 17. September 2021ab 15.00 
Uhr bei Familie Werner, Blütenhang 12, in Ei-
geltingen vorbeikommen. 
Wir wünschen allen noch einen schönen 
Restsommer. 
  
Herzliche Grüße - Das	Team	vom	Fair	Cafe	- 
  
Kirchenpatrozinium in Honstetten 
Ganz herzlich möchten wir uns bei den zahl-
reichen Gottesdienstbesuchern und allen 
Helfern bedanken, die zum Gelingen unseres 
Kirchenfests beigetragen haben. Dieses Jahr 
hatten wir nicht nur die Herausforderungen 
der Corona-Regelungen zu meistern, son-
dern auch die veränderte Situation in unserer 
Kirchengemeinde und die nicht vorausseh-
baren Wetterbedingungen. 
Besonders möchten wir uns bei Irmgard 
Hirt für ihren spontane Zusage danken, den 
Wortgottesdienst zu leiten, sowie den Sän-
gerinnen des Chors Dreiklang und unserer 
Lektorin Agnes Braun. Sie alle zeigen uns, wie 
wichtig das Engagement von Frauen in der 
katholischen Kirche ist. Selbstverständlich 
gilt unser besonderer Dank auch der Bläser-
gruppe des Musikvereins Honstetten. 
Ihr Gemeindeteam Honstetten – Reute - Eck-
artsbrunn 
  
Katholische Frauengemeinschaft Honstet-
ten – Reute – Eckartsbrunn 
Spende für die Flutopfer 
Wir bedanken uns herzlich für die Spenden 
anlässlich unserer Jahreshaupt-versammlung 
vom 04.08.2021. Den Betrag von € 370,00 ha-
ben wir auf das Spendenkonto der kfd Trier 
unter dem Verwendungszweck „Hochwasser-
hilfe kfd“ überwiesen - Diana Bach, Vorsitzen-
de 
  
  
Erntedank 
Am 2./3. Oktober 2021 feiern wir in unserer 
Seelsorgeeinheit das Erntedankfest. Um 
schöne Erntedankaltäre in den einzelnen 
Pfarrgemeinden gestalten zu können, freuen 
wir uns über Ihre Erntegaben aus Feld und 
Garten. Im Voraus sagen wir ein herzliches 
Vergelt´s Gott! 
  
Die Gaben können wie folgt in den Kirchen 
abgegeben werden: 
  
Orsingen:  
Donnerstag, 30. September 2021 bis 18.00 
Uhr. 
Die gesegneten Gaben können am Montag, 
4. Oktober bis 18.00 Uhr 
wieder abgeholt werden. Nicht abgeholte 
Spenden werden an die Tafel weitergegeben. 

Honstetten: 
Freitag, 1. Oktober 2021 ab 09.00 Uhr 
  
Rorgenwies: 
Samstag, 2. Oktober 2021 bis 15.00 Uhr 
  
Heudorf: 
Am Samstag, den 2.Oktober 2021 um 17.30 
Uhr findet in der Pfarrkirche St. Blasius in 
Heudorf eine Wortgottesfeier anlässlich Ern-
tedank statt. 
  
Hierzu laden wir alle großen und kleinen Leu-
te unserer SE ein. 
Die Ministrantengruppe wird kleine Ernte-
dankkörbe vorbereiten, die im Anschluss an 
den Gottesdienst mit nach Hause genom-
men werden können. 
Gerne dürfen Sie aber auch Ihren eigenen 
Erntedankkorb mitbringen, der während der 
Feier geweiht wird - Die Minis aus Heudorf - 
  
Gerne können Sie auch Ihre eigenen Körbe 
zum Erntedankaltar stellen, damit sie geseg-
net werden. Dies wird in allen Erntedankgot-
tesdiensten möglich sein.

KIRCHlICHE Nachrichten

Gottesdienstzeiten und Termine 
St. Mauritius Eigeltingen 
St. Blasius Heudorf 
St. Petrus u. Catharina Honstetten 
St. Ulrich Nenzingen 
St. Peter u. Paul Orsingen 
St. Maria Rorgenwies 
  
Öffnungszeiten des gemeinsamen Pfarrbüros der 
Seelsorgeeinheit Krebsbachtal/Hegau in Nenzingen, 
Friedhofstr. 15 
Tel. 07771/2529; Fax-Nr. 07771/62679 
E-Mail Pfarrbüro: 
buero@se-krebsbachtal.de 
homepage:http://www.kath-krebsbachtal.de/ 
Instagram: 
seelsorgeeinheit_krebsbachtal 
Montag: 09.00 Uhr - 11.00 Uhr 
Dienstag: 14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
Mittwoch: 09.00 Uhr - 11.00 Uhr 
Donnerstag: 08.00 Uhr - 10.00 Uhr 
Freitag: 09.00 Uhr - 11.00 Uhr 
Corona: Bitte nur vorbeikommen, wenn unbedingt nötig! 
  
Öffnungszeiten des Pfarrbüros in Honstetten, Widumstr. 21 
Tel. 07774/923753 
E-Mail: honstetten@se-krebsbachtal.de 
Dienstag: 09.30 Uhr - 11.30 Uhr 
Mittwoch: 15.30 Uhr - 17.00 Uhr 
Donnerstag: 08.00 Uhr - 09.30 Uhr 
Corona: Bitte nur vorbeikommen, wenn unbedingt nötig! 

Pfarradministrator Heinz Vogel (freitags frei) 
Pfarrhaus Radolfzell, 07732/2016 
E-Mail: h.vogel@kath-radolfzell.de 
  
Pastoralreferent Mathias Mutter (mittwochs frei) 
Pfarrhaus Eigeltingen, Hauptstr. 27, 
Tel.: 07774/9293600  
E-Mail:pastref@se-krebsbachtal.de 
  
Pfarrer i. R. Udo Zinke 
Pfarrhaus Eigeltingen, Hauptstr. 27, 
Tel. 07774/922371 oder 0152/07024146 
E-Mail: pens.udzi@t-online.de   

Seelsorgeeinheit  
Krebsbachtal/ Hegau

GOTTESDIENSTORDNUNG 

Samstag, 18.09.21 
Orsingen
18.30 Uhr Familiengottesdienst (HV) 

Sonntag, 19.09.21 
Eigeltingen
10.00 Uhr  Festliche Wort-Gottes-Feier (MM)  

zum Patrozinium St. Mauritius 
Rorgenwies 
10.00 Uhr Eucharistiefeier (UZ) 
11.30 Uhr  Taufe von Jonatan Fecht und Vik-

tor Klopot (UZ) 
  
AKTUELLE ALLGEMEINE HINWEISE ZUR 
CORONA-KRISE 
Auch im kirchlichen Bereich kommt es lang-
sam zu Lockerungen. Unter anderem dürfen 
wir wieder singen und Chöre dürfen wieder 
proben. Aber weiterhin gelten die Abstands-
regeln, die Maskenpflicht und die Pflicht zur 
Nachverfolgung der Kontaktdaten. 
Auf der Homepage des Erzbistums Frei-
burg finden Sie Hinweise zu den aktuellen 
Regelungen und den Umgang mit der Pan-
demie www.ebfr.de/corona 
Vielen Dank für Ihre Solidarität und Ihr 
Verständnis und Mitwirken 
  
Erstkommunion 2022 
Der erste Elternabend zur Feier der Erstkom-
munion 2022 findet am 27. September 2021 
um 20.00 Uhr im Josefsheim in Nenzingen 

Kirchenfest St. Mauritius  
in Eigeltingen am  
19. September 2021 
Am 19. September feiern wir das 
Kirchfest St. Mauritius. Hierzu laden 
wir herzlich ein und freuen uns auf 
jede Person, die mit uns das Kirchen-
fest feiert.    
  
Der festliche Wortgottesdienst mit 
Kommunionfeier um 10:00 Uhr wird 
mitgestaltet vom Kirchenchor und 
dem Musikverein mit dem Schluss-
lied auf dem Kirchenvorplatz. 
  
Leider wird es auch in diesem Jahr 
kein Antreten der Vereine geben und 
nach der Wortgottesfeier findet keine 
Prozession statt. Das gemütliche Bei-
sammensein in der Krebsbachhalle 
fällt ebenfalls aus. 
  
Sofern die Wetterverhältnisse es 
zulassen, wird uns der Musikverein 
Eigeltingen nach dem Gottesdienst 
vor der Kirche noch musikalisch un-
terhalten und Sie können dann gerne 
auf Spendenbasis eine kleine Ves-
pertüte und Getränk mit nach Hause 
nehmen. 
  
Schon jetzt ein herzliches 
Dankeschön für Ihr/Dein Kommen 

- das Pfarrgemeindeteam aus 
Eigeltingen -
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PFARRBÜRO STOCKACH
Pfarrstr. 3, Stockach
Tel: 07771 / 2398, Fax: 07771 / 63180
E-Mail: sekretaritat@kath-stockach.de
Hompepage: www.kath-stockach.de

Bürozeiten Stockach:
Mo-Do:  8.30 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr
Fr:  8.30 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr

Seelsorgeeinheit 
Stockach

Freitag, 17.9.21  
18.00 Zoznegg: Rosenkranz 
18.30 Zoznegg: Hl. Messe 
  
Samstag, 18.9.21  
13.30  Zizenhausen: Trauung von Manuel 

Schmalhofer und Ines Kledt 
14.00  Mühlingen: Taufe von Mia Nele Lore-

dana Heim 
17.00   Zizenhausen: Seelenamt für Pfarrer 

Heinrich Stier (Pfr. Lienhard) – An-
meldung im Pfarrbüro – 

mit Livestream-Übertragung 
16.00 – 
17.00  Stockach, Pallottiheim:  

Beichtgelegenheit (Pater Joseph) 
18.30  Stockach, Melanchthonkirche: Sonn-

tagvorabendmesse (Pater Joseph), 
  
Sonntag, 19.9.21  
9.00 Mühlingen: Hl. Messe (Pater Joseph) 
9.30  Hoppetenzell: Feierlicher Gottes-

dienst mit Altarweihe (Erzbischof 
Stephan Burger und Pfarrer Michael 
Lienhard), mit Livestream – Übertra-
gung 

10.30  Stockach, Pallottiheim: Hl. Messe (Pa-
ter Joseph) 

13.30 Mühlingen: Rosenkranz 
18.30 Zoznegg: Rosenkranz 
  
Montag, 20.9.21  
18.30 Mühlingen: Rosenkranz 
19.00  Stockach, Pallottiheim: Gebets-

abend, mitgestaltet von der Kol-
pingsfamilie 

  
Dienstag, 21.9.21  
7.00 –
8.00  Stockach, Pallottiheim: Stille Anbe-

tung
18.30 Mainwangen: Hl. Messe 
  
Mittwoch, 22.9.21 
9.00  Stockach, Pallottiheim: Gemein-

schaftsmesse der Frauen, 
  
Donnerstag, 23.9.21  
18.30 Hoppetenzell: Hl. Messe 
19.00 Gallmannsweil: Rosenkranz 
  
Gottesdienste und Livestream-Übertra-
gungen 
An folgenden Tagen wird der Gottesdienst 
in der Herz-Jesu Kirche in Zizenhausen live 
zu sehen sein auf YouTube: Sonntag, 19. Sep-
tember, um 9.30 Uhr (Altarweihe in Hoppe-
tenzell) 
Sie können über unsere Homepage www.
kath-stockach.de zur Übertragung gelangen 
oder im Internet-Suchfenster eingeben „you-
tube kath stockach“. 

www.steisslingen-evangelisch.de

Pfarrerin Martina Stockburger
durchgehend erreichbar: (07738) 5900
martina.stockburger@kbz.ekiba.de

Pfarrbüro Friedhofstr. 19 UG
(07738) 5900, Fax 923123
steisslingen-langenstein@kbz.ekiba.de 
 
Sekretärin Inga Metz
Montag  17 - 18 Uhr
Mittwoch und Donnerstag  15 - 17 Uhr 

Folgt uns auf Instagram:
pfarrerin_vom_see 

Aktuelle Vorgaben der Ev. Landeskirche für Gottesdienste:
Singen mit Maske möglich

Evang. Kirchengemeinde 
Steißlingen-Langenstein

Donnerstag, 19.09.2021 
08.30 Uhr Ökumenischer Einschulungs-
gottesdienst für Schulanfäner:innen, 
kath. Kirche Eigeltingen, Pfarrerin Martina 
Stockburger, Petra Truckenbrod-Hübner 

Samstag, 18. 09. 2021
10.00 Uhr - 13.00 Uhr Konfizeit, Melanch-
tonkirche Stockach,  Tuttlingerstrasse 2, Ein-
gang hinter dem Haus 
  
Sonntag, 19. 09. 2021, 09. 30 Uhr, Gottes-
dienst, Schlosskapelle Langenstein,  Prädi-
kantin Mechthild Grau (Predigtgottesdienst) 
11. 00 Uhr Kirche Kunterbunt: „Jona. Von 
Angst, Mut und der Lust am Leben.“ Erlebnis-
gottesdienst für Kleine und Große. Abschluss 
mit Pizza-Essen. Kirche Kunterbunt ist eine 
andere Form, sie hat junge Familien, Allein-
stehende, Kinder und Erwachsene, auch Pa-
ten und Großeltern, im Blick und vor allem 
Menschen, die bisher wenig Bezug zu Glau-
ben und Kirche hatten. In Aktiv-Stationen 
zu einer Bibelgeschichte oder einem Thema 
entdecken Ältere und Jüngere gemeinsam 
neu den christlichen Glauben. Und weil Gott 
ein Gastgeber ist und wir alle sind seine Gäs-
te sind, soll das gemeinsame Pizza-Essen am 
Ende nicht fehlen. Herzliche Einladung! 
  
Dienstag, 21. 09. 2021,  
14. 30 Uhr, Seniorennachmittag Gemein-
dehaus Steißlingen.  Wir bitten um vorheri-
ge Anmeldung! Es gilt die „3 G-Regel“. 
  
Kirche geöffnet
Einfach reinkommen, Zeit haben, Stille genie-
ßen, eine Kerze anzünden, beten, verweilen...  
  
3 Minuten Andacht am Telefon:
jeder Zeit an jedem Ort, einfach anrufen: 
07771/6013997. In dieser Woche hören Sie 
Gedanken von Pfarrer Rainer Stockburger  
  
Ge(h)sprächsangebot:
Telefongespräch? E-Mail?
Treffen? Spaziergang?
Rufen Sie mich gerne an (07738-5900) oder 
schreiben Sie mir (WhatsApp, Signal, E-Mail). 
Wir verabreden uns, ich besuche Sie oder wir 
gehen gemeinsam spazieren. Pfarrerin Marti-
na Stockburger

Kennen Sie unseren Podcast?
„Funkenschlag“ – Gedanken zu biblischen 
Geschichten, zum Leben, zu dem, was die Bi-
bel uns heute sagen kann. ...  
  
Herzliche Einladung auf das Kirchen-
schiff: Auch ohne Ticket der Landesgar-
tenschau können Sie das Kirchenschiff im 
Yachthafen Raschewski besuchen. Täglich 
wird um 12 Uhr und um 18 Uhr zur Andacht 
eingeladen (außer sonntags und feiertags).  
Herzlich willkommen!  
  
V o r a u s b l i c k  
Sonntag, 26. 09. 2021, Erntedank - Herz-
liche Einladung zu ökumenischen Got-
tesdiensten im Freien mit geschmücktem 
Traktor: 
09. 30 Uhr, Steißlingen Rathaus,
10. 30 Uhr Forster Reiterhof Wiechs
11. 30 Uhr Eigeltingen  
Wir brauchen Erntedankfrüchte, um damit 
unseren Traktor zu schmücken. Bitte unter-
stützen Sie uns. Und wir suchen Menschen, 
die beim Schmücken helfen. Alle sind herz-
lich willkommen. Bitte melden Sie sich im 
Pfarrbüro. Wir freuen uns auf alle Mithilfe und 
Unterstützung! 
  

  

 
Jona- 
von Angst, Mut und  
der Lust am Leben 
 
 
 

 
 
 

„Kirche Kunterbunt“ für Große und Kleine, 
für Glaubende und Zweifler und alle anderen Christen auch 

 

 

Sonntag, 19. September, 11 Uhr 
Friedenskirche Steißlingen 

 
 
 

─ Gemeinsamer Abschluss mit Pizza ─ 
 

 

 

Viktor von Scheffelstr. 3, Stockach, Tel. 07771/ 62988
Gemeindevorsteher Stephan Strittmatter
E-Mail: stephan@st-strittmatter.name
Homepage: www.stockach.nak-tuttlingen.de

Neuapostolische  
Kirche

Termine: 

Mittwoch, 15. September 
20.00 Uhr Gottesdienst 
  
Sonntag, 19. September 
09.30 Uhr Gottesdienst 
  
Montag, 20. September 
19.30 Jugendzeit mit Pr. Birk 
  
Mittwoch, 22. September 
20.00 Uhr Gottesdienst 
 
um vorherige Anmeldung wird jeweils 
gebeten
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Infektionsschutzkonzept
Die Gottesdienste finden unter besonderen 
Vorkehrungen statt. Wir bitten diese unauf-
gefordert einzuhalten, um in einem mög-
lichst heiligen und sicheren Rahmen die Got-
tesdienste zu erleben.

Teilnahmevoraussetzungen

*  Für eine Teilnahme am Gottesdienst besteht 
Anmeldepflicht (beim Gemeindevorsteher)

*  Personen mit Krankheitssymptomen (tro-
ckener Husten, Fieber, Gliederschmerzen, 
...) können leider nicht am Gottesdienst teil-
nehmen und weichen auf die Online- und 
Telefon-Angebote aus.

*  Auf dem Parkplatz und innerhalb des Kir-
chengebäudes ist das Tragen von OP-/
FFP2-Masken verpflichtend.

*  Die Sitzplätze sind markiert und werden 
zugewiesen, um eine optimale Platzvertei-
lung zu gewährleisten.

*  Alle Teilnehmer werden namentlich proto-
kolliert/Vernichtung nach 4 Wochen.

Platzangebot

Das Platzangebot in unserer Kirche ist be-
schränkt. Darum ist es wichtig, dass man sich 
vorab anmeldet, um so eine optimale Vertei-
lung zu gewährleisten.

Livestream-Angebot

Die Gottesdienste werden als Livestreams an-
geboten: https://nak-sued.stream/stockach 
 
 

Mitglied im Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden BFP
Höllstraße 22, 78333 Stockach
Tel.: 07771-91895, Fax: 07771-918953
E-Mail: info@fcg-stockach.de
Internet: www.fcg-stockach.de

Freie Christengemeinde 
Stockach

Herzliche Einladung zu unseren  
Veranstaltungen: 

Wir freuen uns, Sie zu unseren Präsenz Got-
tesdienst begrüßen zu können. 
(Anmeldung, über die Homepage). 
  
Es besteht die Möglichkeit online am Got-
tesdienst (per Zoom) teilzunehmen. Die Zu-
gangsdaten schicken wir Ihnen gerne über 
die Kontaktdaten zu. 
  
Die Hygiene- und Abstandsregeln werden 
durch die aktuellen Corona-Verordnungen 
eingehalten. (Tragen einer medizinischen 
Maske oder FFP2-Maske während des Got-
tesdienstes). 
 
Freitag, den 17.09.2021 
17.00 Uhr ROYAL RANGERS in der FCG 
20.00 Uhr YOUTH STOCKACH 
19:00-21:00 Uhr “INPUT AM FREITAG”, im 
Stadtgarten 
  
Sonntag, 19.09.2021 
10:00 Uhr  Gottesdienst in der Höllstr. 22 
  
Dienstag, 21.09.2021 
ab 5:30-9:00 Uhr Frühgebet

Mittwoch, 22.09.2021 
17.00 Uhr Bibelkreis in der FCG 

Donnerstag, 23.09.2021 
ab 5:30-9:00 Uhr Frühgebet 

OHA-NICE! 
Camissio-Camp2Go in der Freien Christenge-
meinde Stockach 

Das Camissio-Camp2Go vom 30.08.- 
03.09.2021 war ein voller Erfolg. Mehr als 80 
Kinder aus Stockach und Umgebung hatten 
die Möglichkeit, an einem Ferienprogramm 
mit Spaß und Action teilzunehmen. Neben 
XXL-Hüpfburgen, einer Wasserrutsche und 
fetziger Musik sorgte auch das abwechs-
lungsreiche Bühnenprogramm für unver-
gessliche und gleichzeitig tiefgehende High-
lights. Camissio-Camp2Go ist ein 
Arbeitsbereich der Deutschen Zeltmission. 
Der Name Camissio setzt sich aus den Begrif-
fen „Camp“ und „Mission“ zusammen. Das 
Ziel dieser Arbeit ist es eine kindgerechte, 
moderne und überkonfessionelle Ferienbe-
treuung anzubieten, die Spaß macht. Kinder 
sollen erfahren, dass das Leben mit Jesus 
Christus voller Abenteuer und viel Spaß und 
Freude steckt. Erlebnispädagogisch geschul-
te Mitarbeiter*innen bieten hierfür ein un-
fassbar vielseitiges Programm. Toben, Spie-
len, Freundschaften schließen und Gott 
kennenlernen - das alles ist Camissio. Tanzen, 
Theater, Teamgeist und sich ausprobieren - 
das alles ist Camissio. Kinder ermutigen, ihr 
Selbstbewusstsein stärken, sie in ihren Fähig-
keiten fördern und christliche Werte vermit-
teln - auch das ist Camissio. Ein unvergessli-
cher Sommer in einer Zeit, in der Kinder 
aufgrund der Corona-Pandemie auf so vieles 
verzichten müssen - DAS IST CAMISSIO.
20 Camissio-Mitarbeiter investierten sich mit 
vollem Einsatz und ganzem Herzen ins Camp 
- ob als Teamleiter einer Kleingruppe, in der 
Technik oder auf der Bühne. Überall im Camp 
war spürbar, dass jedes Kind absolut wertge-
schätzt und willkommen ist. 
Ohne die Unterstützung vieler freiwilliger 
Helfer wäre das Camp2Go außerdem nicht 
möglich gewesen. Ein leckeres Mittagessen 
und ein sauberes Umfeld, das von fleißigen 
„Bienchen“ gezaubert wurde, trugen ebenso 
zu einem gelungenen Camptag bei. 
Ein herzliches Dankeschön geht an die Spon-
soren Breinlinger Holding (Geschäftsführer 
der toma GmbH) und Zorn Maschinenbau, 
beide Firmensitze befinden sich in Stockach, 
für die großzügige finanzielle Unterstützung. 
Als Freie Christengemeinde freuen wir uns, 
wenn das Camp2Go möglichst bald wieder 
in Stockach ihre Hüpfburgen aufschlägt und 
laden alle Kinder schon heute dazu ein. 
Mehr Infos unter: www.fcg-stockach.de

Muslimische Gemeinde und  
Sufi Zentrum, Eigeltingen-Reute  
Besuchszeiten auch für außerhalb der wöchentlichen offenen 
Veranstaltungen, sowie Einführungen, Seminare und 
Seelsorge-Termine telefonisch erfragen bei  
Frau Feride G.-Gençaslan  07774/9232104, 
Mobil: +49 178 204 52 80   
E-Mail: feride@sufi-zentrum-rabbaniyya.de  
Montag-Freitag: 14:00-18:00 Uhr  

Sufiland – Sufi Zentrum Rabbaniyya  
St. Margaretenstr. 2 | 78253 Eigeltingen Reute  
Tel. 07774/3484968 und 07774/9232104  
E-Mail: info@sufi-zentrum-rabbaniyya.de, info@sufiland.de 
Homepage: https://www.sufi-zentrum-rabbaniyya.de, 
http://sufiland.de

Muslimische Gemeinde 
u. Sufi Zentrum Rabba-
niyya, Eigeltingen-Reute

FREITAGSGEBET 
Einlass ab 13:00 Uhr, nur mit vorheriger An-
meldung 
  
ISLAMBERATUNG 
Wir bieten Einzelpersonen sowie muslimi-
schen als auch nicht-muslimischen Gemein-
den, Organisationen und Vereinen, Bildungs-
einrichtungen oder kirchlichen Institutionen 
erfahrene Beratung und Einführung in alle 
Themenbereiche des Islam und die muslimi-
sche Lebensweise an.  
  
NIKAH / Islamische Trauungen  
werden nach sunnitisch-islamischer Tradition 
durchgeführt.  

SEELSORGE  
Immer mehr Menschen leiden während der 
Corona-Krise unter Social-distancing, Kon-
taktverbot und Vereinzelung. Vor allem Al-
leinstehende, Alleinerziehende, Risikogrup-
pen aber auch Neu-Hinzugezogene und von 
Flucht traumatisierte Menschen sind davon 
betroffen. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf 
und wir schenken Ihnen unser Ohr. Seit Ok-
tober 2020 bieten wir auch, zertifiziert und in 
Zusammenarbeit mit LEUCHTLINIE, Erstbera-
tung für Betroffene von rechter Gewalt an.  
  
NACHBARSCHAFTSHILFE Aktuelle Ausnah-
meregelungen aufgrund des Corona-Virus 
Das Covid-19 dominiert mittlerweile unseren 
Alltag. Mit täglichen Erledigungen möchten 
wir Menschen aus Risikogruppen unsere Hil-
fe bei allgemeinen Botengängen und für den 
Einkauf anbieten. Wir unterstützen gerne, wo 
wir können. Rufen Sie uns gerne an.  

Aktuelle Ausnahmeregelungen aufgrund 
des Corona-Virus 
Wir bitten Sie vor Ihrem Besuch sich tele-
fonisch über die Besucher- und Teilnah-
memöglichkeiten und Bedingungen bei 
uns zu informieren. Die Hinweise für die Be-
sucher finden Sie auch am Eingang unseres 
Zentrums. und auf unserer Webseite. Behin-
dertengerechten Zutritt bitten wir bei der 
telefonischen oder schriftlichen Anmeldung 
anzugeben.

Wir bedauern alle Unannehmlichkeiten, die 
aufgrund der Corona-Bestimmungen die ge-
wohnte Atmosphäre stören, möchten aber 
daran erinnern, dass wir uns auf das Wie-
dersehen und Ihren Besuch sehr freuen. Bis 
dahin, besuchen Sie unsere neue Webseite: 
https://www.sufi-zentrum-rabbaniyya.de 
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Sportverein  
Eigeltingen e.V.

Jahreshauptversammlung 
Sportverein Eigeltingen 
Am Donnerstag den 16.09.2021 findet um 
20.00 Uhr die Jahreshauptversammlung 
des Sportvereins Eigeltingen im Gasthaus 
Kreuz in Heudorf statt. 
  
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den ersten Vorstand
2. Totengedenken
3. Bericht Schriftführer
4. Berichte der Abteilungen
5. Bericht Kassierer
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Wahlen der Vorstandschaft (1.Vor-

stand/2.Vorstand/Jugendleiter/
Schriftführer/Beisitzer)

9. Wünsche und Anträge
10. Beschlussfassung über vorliegende 

Anträge

Anträge zur Tagesordnung müssen bis spä-
testens 2 Tage vor der 
Jahreshauptversammlung schriftlich bei der 
Vorstandschaft eingereicht werden. 
Es sind alle Mitglieder, Freunde und Gönner 
des Vereins recht herzlich eingeladen. 
  
Dagmar Burgbacher-Schöttke 
1. Vorsitzende 
 
 

Seniorentreff  
Liptingen-Heudorf

Liebe Seniorinnen und  
Senioren, 
ja – wir sind noch da – uns gibt es noch! 

Es wird Zeit, dass wir uns wieder mal melden 
und ein Lebenszeichen an euch senden. 
  
Die Pandemie hat uns immer noch im Griff 
und macht uns allen zu schaffen. Gott sei 
Dank haben wir die schwierigste Zeit hinter 
uns. Wir nehmen an, dass alle geimpft sind. 
Die Nachbarschaftshilfe hat uns dabei sehr 
geholfen. Sie hat ein Team mit fähigen und 
qualifizierten jungen Leuten aufgeboten, die 
für uns um Mitternacht Impftermine gebucht 
haben. Eine tolle Leistung – nochmals herzli-
chen Dank dafür. 
  
Wir älteren Menschen dürften jetzt alle ge-
schützt sein – aber was ist mit unseren En-
keln? 

Die Schulkinder waren und sind immer noch 
die Leidtragenden. Wir wünschen und hoffen, 
dass es den Ärzten und der Politik gelingen 
wird, die Unentschlossenen zu überzeugen, 
damit auch die Schüler wieder ungezwun-
gen miteinander lernen und feiern können. 

Wie ihr wisst, haben auch wir ein umfang-
reiches Programm geplant, was wir aber ab-
sichtlich noch nicht verwirklichen. Warum? 
Unsere Vereine sind jetzt zuerst dran – sie sol-
len ihre Begegnungen und Veranstaltungen 
gestalten. Wir werden noch etwas warten 
und zu geeigneter Zeit wieder mit unseren 
Treffen beginnen. 
  
Bis dahin grüßen wir euch herzlich und vor 
allen Dingen . . . bleibt gesund! 
  
Das Team vom Seniorentreff 
 
 

Landfrauen

Ab 20. September, 
montags Gymnastik für Junggebliebene 
Ort Lichtberghalle Winterspüren 
Beginn 9.45 Uhr 
Referentin Betz 

Samstag, 18. September 
Herbstkränze und Herbststräuße handge-
fertigt 
Workshop: Herbstlich bunte Türkränze und 
Türsträuße selbst gemacht 
Ort Rathaus, Mahlspüren im Hegau 
Beginn 14.00 Uhr 
Kosten 8,00 Euro 
Bitte Strohkranz und Draht und  Gartenmate-
rial mitbringen. 
Anmeldung Karina Stengelin, 0172 7724751 
  
Freitag/ Samstag, 8./9. Oktober 2021 
Zweitagesseminar „Starke Gedanken für 
einen erfolgreichen und gesunden Alltag“  
Starke Gedanken sind kein Zufall, starke Ge-
danken sind bewusst lernbar. Dieses Zweitag-
esseminar mit Bruno Tanner in Bodman-Lud-
wigshafen zeigt Dir Zusammenhänge auf 
und gibt Dir die Möglichkeit, in Zukunft mit 
starken Gedanken den Alltag bewusst erfolg-
reich und gesund zu gestalten. 
Ort Seminarraum Osteopathie Dirk Wolf, 
Im Ried 4, 78351 Bodman-Ludwigshafen. 
Beginn Freitag: 15.00-18.00 Uhr 
Samstag: 9.00-12.00 Uhr / 14.00-17.00 Uhr 
Kosten 190,00 Euro  inkl. Seminargetränke 
und Kaffee, zzgl. Mittagessen.  
Referentin Bruno Tanner, CH-St. Erhard; 
www.atlaslogie-tanner.ch 
Anmeldung Diana Specht, Hauptstraße 32, 
78351 Bodman-Ludwigshafen 
Specht.Diana@email.de 
Tel. 0160 3657215

Für den Landwirt

Generalversammlung des 
Vereins ehemaliger Landwirt-
schaftsschüler 
LANDKREIS KONSTANZ – Am Freitag, 17. 
September 2021 findet um 20 Uhr im Gast-
haus „Hecht“ in Orsingen die Generalver-
sammlung des Vereins ehemaliger Landwirt-
schaftsschüler im Kreis Konstanz e. V. für das 
Jahr 2021 statt. Die Generalversammlung 
2020 musste im letzten Jahr coronbedingt 
ausfallen. Alle Interessierten sind hierzu herz-
lich eingeladen. Es wird darauf hingewiesen, 
dass die 3G-Regel einzuhalten ist. 
 
 

Ankündigung  
Kreisversammlung mit  
Wahlen im Kreis Stockach  
Der Kreis Stockach lädt am Donnerstag, 07. 
Oktober 2021 ab 19:30 Uhr alle BLHV-Mitglie-
der im Kreis zur Wahl ein. Die Veranstaltung 
findet im Gasthaus Adler, Haldenrainstr. 3 in 
78357 Mühlingen, statt. 

Beginn der nicht-öffentlichen Sitzung: 
19:30 Uhr 

Tagesordnung
1. Begrüßung durch den amtierenden 

Kreisvorsitzenden
2. Feststellung der form- und fristgerechten 

Einladung
3. Rechenschaftsbericht des Kreisvorstandes
4. Entlastung des Kreisvorstandes
5. Bestimmung einer Wahlleitung
6. Durchführung der Wahlen (getrennt 

nach Kreisvorsitzender, stellvertretender 
Kreisvorsitzender bzw. Vorstandsteam 
und Beisitzer)

1. Übergabe der Amtsgeschäfte auf den 
neugewählten Vorstand

2. Verschiedenes

Im Anschluss öffentlichen Sitzung mit Be-
ginn um 20:30 Uhr 

Wahlvorschlag des amtierenden Kreisvor-
stands:  
Kreisvorsitzender: Andreas Deyer (Mühlingen) 
Stellvertreter: Bernhard Vögtle (Meß-
kirch-Langenhart) und Doris Eichkorn (Müh-
lingen) 

Sie haben die Möglichkeit bis 2 Wochen vor 
dem Wahltermin bei der Bezirksgeschäftsstel-
le (Seerheinstr. 10, 78333 Stockach) weitere 
Personen für das Amt des Kreisvorsitzenden, 
seines Stellvertreters bzw. für ein Kreisvor-
standsteam einzureichen. Ihre Wahlvorschlä-
ge müssen von mindestens 5 Mitgliedern un-
terschrieben sein und die Zustimmung des 
Kandidaten zur Kandidatur enthalten. 
Des Weiteren gilt es während der Veranstal-
tung die aktuellen Corona-Bestimmungen zu 
beachten.

Berichte der EIGElTINGER VEREINE 

WOCHE FÜR WOCHE

AKTUELLES, INFORMATIVES,  

WISSENSWERTES  
IN IHREM HEIMATBLATT
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Fachtagung für  
Direktvermarktung 
LANDKREIS KONSTANZ – Die Landratsäm-
ter Konstanz und Lörrach veran stalten in 
Kooperation mit den Landwirtschaftsäm-
tern im Regierungs bezirk Freiburg am 10. 
und 11. Oktober 2021 eine überregiona-
le Fach tagung für Direktvermarktung in 
Südbaden. Anmeldeschluss ist der 5. Ok-
tober 2021. 
  
Vorträge und Workshops informieren über 
aktuelle Trends am Lebensmit telmarkt und 
neue Formen regionaler Direktvermarktung. 
Austausch und Gesprächsrunden bieten zu-
sätzliche Impulse für Direktvermarkterinnen 
und Direktvermarkter. 
  
Ob Hofladen, Onlinevermarktung mit Lie-
ferservice oder Automatenverkauf: Wer es 
versteht, sich den ändernden Wünschen 
seiner Kunden anzupassen, arbeitet als land-
wirtschaftlicher Direktvermarkter langfristig 
erfolgreich. Innovative Vermarktungsformen 
und serviceorientierter Verkauf gewinnen 
und binden Kunden. Verbraucher wünschen 
zunehmend Lebensmittel, die Qualität, Re-
gionalität, Heimat und Tierwohl in sich verei-
nen. Diese Stärken unserer heimischen Land-
wirtschaft gilt es zu fördern. 
  
Information und Anmeldung  
Die Anmeldung ist ausschließlich online über 
die unten genannten Anmel delinks bis zum 
5. Oktober möglich. Der Tagungsbeitrag be-
trägt 60 Euro, darin enthalten sind Tagungs-
pauschale, Verpflegung und Getränke. Die 
Plätze sind begrenzt. Anmeldungen werden 
in der Reihenfolge des Eingangs berücksich-
tigt. Nach dem Anmeldeschluss im Oktober 
erhalten die Teilneh menden ein Schreiben 
mit weiteren Informationen und Hinweisen 
zu den pandemiebedingten Auflagen sowie 
der Buchungsnummer zur Überwei sung des 
Tagungsbeitrages. 
  
Tagungsort: Landkreis Lörrach im G5 Fo-
rum, Im Rebacker 11, 79591 Eimeldingen,  
Termin: 10. November 2021, 9 – 17 Uhr  
Anmeldelink: https://www.terminland.de/
loerrach-fb-landwirtschaft 
Kontakt: Landratsamt Lörrach, Landwirt-
schaftsamt, Telefon: 07621 410-4446 oder 
E-Mail: landwirtschaftsamt@loerrach-land-
kreis.de    
  
Tagungsort: Landkreis Konstanz im Klos-
ter Hegne – Tagungshotel St. Elisabeth, 
Konradistr. 1, 78476 Allensbach-Hegne,  
Termin: 11. November 2021, 9 – 17 Uhr  
Anmeldelink: https://www.terminland.eu/
Anmeldung-Fachtag-Konstanz  
Kontakt: Landratsamt Konstanz, Landwirt-
schaftsamt, Telefon: 07531 800-2966 oder 
E-Mail: landwirtschaftsamt@lrakn.de

Freiwillige Feuerwehr 
Eigeltingen

Feuerwehrübung am Rathaus  
Liebe Einwohner*Innen von Eigeltingen, 
wenn Sie am Samstag, 18. September gegen 
16.00 Uhr die Sirene hören und Feuerwehr-
fahrzeuge mit Blaulicht und Martinshorn an 
das Rathaus fahren, handelt es sich um eine 
Übung der Abteilung Eigeltingen. Simuliert 
wird hier ein Brand mittels Nebelmaschine, 
so dass evtl. auch von außen „Rauch“ zu se-
hen ist. Gerade nach der langen Zeit, in der 
coronabedingt nicht geübt werden durfte, ist 
es wichtig, dass die Abläufe im Rahmen einer 
realistischen Einsatzannahme trainiert wer-
den. Hier kann es dann auch evtl. aufgrund 
von Tätigkeiten wie Schläuche verlegen oder 
Leiter stellen kurzfristig zu Behinderungen 
um das Rathaus kommen. Um leistungsfähig 
und einsatzbereit zu sein, kann die Feuer-
wehr Eigeltingen nun endlich wieder einmal 
in diesem Umfang üben und investiert gerne 
ihre Freizeit für die Sicherheit der Bürger. 

Aufgrund der Corona Pandemie bitten wir 
darum, Menschenansammlungen zu vermei-
den. 

Ihre Feuerwehr Abteilung Eigeltingen 
 
 

Sport

SG Aach-Eigeltingen-
Heudorf-Honstetten e.V.

19.09.2021 VFR Sauldorf 2 - SG AE HH 3 um 
11 Uhr  
19.09.2021 SG BAT/KL 2 - SG AE HH 2 um 13 
Uhr in Buchheim 
19.09.2021 FC Bodman/L. 1 - SG AE HH 1 um 
15 Uhr in Bodman 
 
 

SG Aach-Eigelt. -Heudorf-
Honstetten Jugend

Sa., 18.09.2021 
11:00 Uhr, SG Liptingen - B-Junioren 2 
Hennelestadion Liptingen 
  
Sa., 18.09.2021 
11:45 Uhr, SG Überlingen/Ried 2 - D-Junio-
ren 
Sportplatz Böhringen 
  
Sa., 18.09.2021 
13:30 Uhr, FC Überlingen - C-Junioren 
Stadtwerk-am-See-Stadion Überlingen 
  
Sa., 18.09.2021 
14:00 Uhr, SG Meßkirch - E-Junioren 
Sportplatz Menningen 
  
So., 19.09.2021 
11:00 Uhr, D-Junioren 2 - JFV Singen 4 
Sportplatz Volkertshausen

So., 19.09.2021 
12:30 Uhr, SG Gottmadingen-Biet. - B-Junio-
ren 
Inpotron Sportpark 
  
Di., 21.09.2021 
18:30 Uhr, C-Junioren -  SG Hilzingen 
Ettenberg-Sportplatz Aach 
 
 

SV Aach-Eigeltingen

Generalversammlung des 
SV Aach-Eigeltingen am 
30.07.2021 
Am 30.07.2021 begrüßte der 1. Vorstand Rolf 
Braun die Mitglieder des Vereines, den Bür-
germeister der Gemeinde Eigeltingen Alois 
Fritschi, die Stadt- und Gemeinderäte, die 
Ehrenmitglieder des Vereines sowie die an-
wesenden Vereinsvertreter. 

Anschließend folgten die Berichte der ver-
schiedenen Vorstandsmitglieder und der 
Kassenprüfer. 

In seinem Bericht gab R. Braun einen Rück-
blick auf das vergangene aufgrund der Pande-
mie schwierige Jahr, da wichtige Einnahmen 
aufgrund einiger ausgefallener Arbeitsein-
sätze fehlten. Außerdem blieb notgedrungen 
auch das gemeinsame Miteinander im Verein 
und der Spielgemeinschaft auf der Strecke. Er 
sprach allen, die den Verein in den leider we-
nigen Arbeitseinsätzen tatkräftig unterstützt 
haben, seinen Dank aus. Außerdem dankte 
er dem Freundeskreis sowie dem Förderver-
ein für deren finanzielle Unterstützung, dem 
Vereinsschiedsrichter M. Böhler sowie den 
Bauhöfen von Aach und Eigeltingen sowie 
den Greenkeepern für deren Mithilfe bei der 
Instandhaltung der Sportanlagen. 

Dann bat R. Braun Herrn Bürgermeister Frit-
schi um die Entlastung der Vorstandschaft, 
welche einstimmig erfolgte. Dieser betonte, 
dass er die Zusammenarbeit in der SG mit 
Heudorf/Honstetten sehr gut finde, und dass 
es auch die Zukunft sei. 

In den darauffolgenden Wahlen wurden 
der 2. Vorstand M.Martin, sowie die Beisitzer 
G.Martin, S.Gerlach sowie Fr. Edbauer wie-
dergewählt. Somit bleibt die Vorstandschaft 
unverändert. 

Anschließend wurde Platzkassierer Wolfgang 
Huber von Vorstand R. Braun verabschiedet. 
R. Braun dankte ihm für die 13 Jahre als Platz-
kassierer und überreichte ihm ein Präsent. 

Mit dem darauffolgenden Schlusswort des 1. 
Vorstandes endete die Versammlung. 

Die Vorstandschaft bedankt sich für das Inte-
resse sowie die Teilnahme an der Versamm-
lung. 
  
Mit sportlichen Grüßen 
Julian Kleiser 
Pressewart 

BLÄTTERN SIE ONLINE! 
www.myeblättle.de
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Aus der NACHBARSCHAFT

Auf Rumpelstilzchens Spuren und Wilde Heckenfrüchte 
Kräuterführung und Strohflechtkurs im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck 

Langsam wird es herbstlich, auch in den Gärten und auf den Wiesen. Auf einem Spazier-
gang durch das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck zeigt Kräuterpädagogin Michaela 
Hagen am Samstag, dem 18. September 2021, ab 14.00 Uhr was gerade alles wächst. 
Dazu gibt es Wissenswertes zu den Verwendungsmöglichkeiten von Kräutern und 
Früchten, wie Kornelkirsche oder Mehlbeere, damals wie heute. 

Die Führung kostet 14,00 Euro pro Person, inklusive Museumseintritt, Kinder und Ju-
gendliche unter 16 Jahren zahlen 6,50 Euro. Zum Abschluss gibt es für jeden ein kleines 
Mitbringsel für zu Hause. Aufgrund begrenzter Kapazitäten ist eine Anmeldung unter 
07461 926 3200 oder info@freilichtmuseum-neuhausen.de erforderlich. Bitte beach-
ten Sie: Der Eintritt ist nur mit Vorlage eines Geimpften- oder Genesenen-Nachweises 
oder eines tagesaktuellen negativen Antigen-Schnelltests (24 h) möglich. Kinder bis 
einschließlich 6 Jahre sowie Schülerinnen und Schüler (Vorlage eines Schülerausweises) 
sind von der 3G-Nachweispflicht ausgenommen. 

Wir können nicht wie Rumpelstilzchen Stroh zu Gold spinnen, aber am Samstag, dem 
18. September 2021, können Besucherinnen und Besucher wunderschöne Flechtwer-
ke aus den goldenen Halmen herstellen. Von 14.00 bis 17.00 Uhr werden, wie früher 
im Schwarzwald, die Strohhalme selbst aus den Roggengarben gezogen, um diese an-
schließend kunstvoll zu flechten. Die in Handarbeit liebevoll hergestellten Kunstwerke 
dürfen selbstverständlich mit nach Hause genommen werden! Angeleitet wird der Kurs 
fachmännisch von Kathrin Kimmig und Ingrid Schyle des Fördervereins Schwarzwälder 
Strohmanufactur Schonach e.V. 

Die Teilnahmegebühr beträgt 30,00 Euro pro Person, inklusive Eintritt und Material. 
Eine Anmeldung unter 07461 926 3200 oder info@freilichtmuseum-neuhausen.de ist 
erforderlich. Bitte beachten Sie: Der Eintritt ist nur mit Vorlage eines Geimpften- oder 
Genesenen-Nachweises oder eines tagesaktuellen negativen Antigen-Schnelltests (24 h) 
möglich. Kinder bis einschließlich 6 Jahre sowie Schülerinnen und Schüler (Vorlage eines 
Schülerausweises) sind von der 3G-Nachweispflicht ausgenommen. 

Stockacher Meisterkonzert 
am Freitag, 17. September 
2021 
„Virtuoses“ mit Praxedis Geneviève 
Hug  
Der Saisonauftakt der Stockacher Meis-
terkonzerte 2021/2022 findet am Freitag, 
den 17. September 2021 um 18:30 Uhr 
und 20:30 Uhr im Bürgerhaus Adler Post 
statt.  Die aus der Schweiz stammende 
Meisterpianistin Praxedis Geneviève 
Hug gehört zu den Besten ihres Fachs in 
ihrem Land. Bedeutende künstlerische 
Impulse erhielt sie bei großen Musikern, 
wie Rudolf Baumgartner oder Wolfgang 
Böttcher. Zuletzt gastierte sie auf großen 
Konzertbühnen wie der Tonhalle Zürich 
oder der Berliner Philharmonie. Das Kla-
vierwerk von Franz Liszt gehört zu ihrem 
bevorzugten Repertoire.

Programm: 
G. Rossini - F. Liszt
Air	du	Stabat	Mater	
La Carita 

W.A. Mozart – F. Liszt
Paraphrase	über	Figaros	Hochzeit	
W.A. Mozart – F. Liszt
Reminiscences	de	Don	Juan	

Karten im Vorverkauf gibt es online un-
ter www.stockach.de oder im Alten For-
stamt. Die Veranstaltung findet unter 
Berücksichtigung der aktuellen Corona- 
Vorgaben statt. 

Lebenstraum - Eigenheim
Junges Paar sucht Haus/Wohnung mit Garten zum Kauf.

Wir freuen uns über Ihren Anruf!
Tel. 07771 91 91 499

Wir suchen für unseren Feuerwehr-
Oldtimer (LKW Magirus LF16) einen,
wenn möglich, abschließbaren über-
dachten Abstellplatz (Garage, Halle,
etc.) in Eigeltingen oder Umgebung
zum Anmieten.

Mathias Martin und Regina Glatt, 
Eigeltingen • 0173 87 66 215 
mathias.martin@yahoo.de 

Feuerwehr-Oldtimer sucht Unterkunft  

Wir sagen DANKE
für die Glückwünsche und Geschenke zu unserer

Diamantenen Hochzeit
Ein besonderer Dank gilt dem Frauenverein Honstetten-Reute-

Eckartsbrunn und der Gemeinde Eigeltingen sowie ALLEN, 
die diesen Tag zu einem unvergesslichen werden ließen.

Helga und Reinhard Fischer
Honstetten, im September 2021

Ende des redaktionellen Teils





T. 07731-98260



MOSTEREIMOSTEREI
geöffnetgeöffnet

Lohnmosterei-Abfüllung Thomas Gobs
Süßenmühle 18, 78354 Sipplingen

Tel. 07551/944440

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 



Haushaltsauflösungen
(mit Verwertung)

Entrümpelungen &
Transporte
erledigt für Sie

P. Güntert 78315 Radolfzell
Tel.: 0 77 32/5 70 36

Laser (IPL/RF) & Plasmamedizin 
Dauerh. Haarentfernung, Couperose, Rosacea, Akne, Falten, 

Pigmentflecken, Blutschwämmchen, Besenreiser, Falten, Warzen
Praxis INSPIRIT • Stockach • Tel. 07771 / 91 76 50 

Wir suchen

Stuckateur (m/w/d)
in Vollzeit für sofort 

Bewerbungen und
Infos unter:
0160 7127606

Stuckateurbetrieb T. DIECKMANN
Am Krebsbach 4 • 78359 Orsingen-Nenzingen • Tel. 07774 9391123
info@stuck-dieckmann.de • www.stuck-dieckmann.de

seit 15 Jahren




